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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zustimmung zu dem Staatsvertrag

Dem von dem Regierenden Bürgermeister von Berlin am 17. 
November 2023 und von dem Ministerpräsidenten des Landes Bran-
denburg am 3. November 2023 unterzeichneten Staatsvertrag über 
den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb-Staatsvertrag) wird zuge-
stimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2 
Bekanntmachungserlaubnis

Der Regierende Bürgermeister von Berlin wird ermächtigt, den 
Wortlaut des rbb-Staatsvertrages in der vom Inkrafttreten an gelten-
den Fassung bekannt zu machen.

§ 3 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 53 Absatz 1 
in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt 
zu machen.

Berlin, den 20. Dezember 2023

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r

Gesetz
zum Staatsvertrag über den Rundfunk Berlin-Brandenburg  

(rbb-Staatsvertrag)
Vom 20. Dezember 2023
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Staatsvertrag
über den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb-Staatsvertrag) 

vom 3. November 2023 und 17. November 2023 

Das Land Berlin und das Land Brandenburg schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Inhaltsübersicht

2. Intendantin oder Intendant
§ 29  Wahl und Abberufung
§ 30  Aufgaben 
§ 31  Pflichten und Haftung

3. Direktorium
§ 32 Direktorinnen und Direktoren
§ 33 Zusammensetzung, Aufgaben, Pflichten und Haftung

4. Redaktionsstatut und Personalvertretung

§ 34 Redaktionsstatut
§ 35 Personalvertretung 

III. Finanzwesen
§ 36  Grundsätze der Wirtschaftsführung
§ 37  Finanzordnung
§ 38   Wirtschaftsplan, mittelfristige Finanzplanung,  

Strategie- und Entwicklungsplan
§ 39  Jahresabschluss und Geschäftsbericht
§ 40   Kommerzielle Tätigkeiten und Beteiligungen  

an wirtschaftlichen Unternehmen
§ 41  Vergütungsstrukturen und Versorgung
§ 42  Finanzkontrolle durch die Rechnungshöfe
§ 43  Prüfungsverfahren der Rechnungshöfe
§ 44  Interne Revision
§ 45  Information der Landesparlamente

IV. Datenschutz
§ 46  Geltung von Datenschutzvorschriften
§ 47  Ernennung und Unabhängigkeit der oder des 

Rundfunkdatenschutzbeauftragten
§ 48  Kontrolle des Datenschutzes und Ernennung  

der oder des Datenschutzbeauftragten

V. Rechtsaufsicht und Schlussbestimmungen
§ 49  Rechtsaufsicht
§ 50  Anzuwendendes Recht
§ 51  Übergangsbestimmungen
§ 52  Geltungsdauer und Kündigung
§ 53  Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Präambel

I. Allgemeine Vorschriften
§ 1  Name, Rechtsform und Satzungsrecht
§ 2  Sitz und regionale Gliederung
§ 3  Auftrag und Angebotsgrundsätze
§ 4  Angebote
§ 5  Überführung von Angeboten
§ 6  Verwirklichung des Auftrags und Kooperation
§ 7  Gestaltung der Angebote 
§ 8  Transparenz
§ 9  Compliance 
§ 10  Werbung und Sponsoring
§ 11  Verlautbarungsrecht und Sendezeit für Dritte
§ 12  Gegendarstellung
§ 13  Beschwerderecht
§ 14  Beweissicherung

II. Organisation
§ 15  Organe

1. Rundfunkrat und Verwaltungsrat 
§ 16  Pflichten, Haftung, Fort- und Weiterbildung sowie  

Effizienzprüfung
§ 17 Inkompatibilitäten und Interessenkollision
§ 18 Gremiengeschäftsstelle
§ 19 Zusammensetzung und Amtsdauer des Rundfunkrates
§ 20  Entsendung in den Rundfunkrat
§ 21  Aufgaben des Rundfunkrates
§ 22  Sitzungen des Rundfunkrates
§ 23  Beschlussfassung und Arbeitsweise des Rundfunkrates
§ 24  Zusammensetzung und Amtsdauer des Verwaltungsrates
§ 25  Aufgaben des Verwaltungsrates
§ 26  Sitzungen des Verwaltungsrates 
§ 27  Beschlussfassung und Arbeitsweise des Verwaltungsrates
§ 28  Kostenerstattung und Vergütung

Anlage gem. § 1 Satz 2
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(3) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg betreibt nach Maßgabe der 
Satzung und unter Beachtung der regionalen Gliederung des Ver-
sorgungsgebietes Regionalstudios, mindestens in Cottbus/Chóśebuz 
und Frankfurt (Oder), sowie Regionalbüros, mindestens in Branden-
burg an der Havel, Prenzlau und Perleberg. Durch ihren Programm-
beitrag spiegeln sie die Lebenswirklichkeit der Regionen wider und 
leisten einen relevanten Beitrag zum Gesamtangebot des Rundfunk 
Berlin-Brandenburg.

(4) Einzelne Verwaltungs-, Produktions- und Programmeinrich-
tungen, personelle Kapazitäten sowie redaktionelle Schwerpunkt-
bildungen sollen in den beiden Ländern Berlin und Brandenburg 
orientiert am jeweiligen Beitragsaufkommen vorgesehen werden. 
Bei der Wahl der Standorte für weitere Einrichtungen oder Gesell-
schaften des Rundfunk Berlin-Brandenburg sind beide Länder an-
gemessen zu berücksichtigen. Dabei sind Wirtschaftlichkeit und 
Programmverträglichkeit angemessen zu beachten und es sind un-
ternehmerisch sinnvolle Entscheidungen zu treffen.

§ 3 Auftrag und Angebotsgrundsätze
(1) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg trägt durch die Herstellung 

und Verbreitung seiner Angebote zur freien individuellen und öf-
fentlichen Meinungsbildung bei. Bei der Erfüllung seines Auftrags 
ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg der verfassungsmäßigen Ord-
nung und in besonderem Maße der Einhaltung journalistischer 
Standards, insbesondere zur Gewährleistung einer unabhängigen, 
sachlichen, wahrheitsgemäßen und umfassenden Information und 
Berichterstattung, wie auch zur Achtung von Persönlichkeitsrechten 
verpflichtet. Er stellt sicher, dass die Vielfalt der bestehenden Mei-
nungen in der Gesamtheit seiner Angebote ausgewogen und ange-
messen Ausdruck findet. Seine Angebote haben der Kultur, Bildung, 
Information und Beratung zu dienen. Unterhaltung, die einem öf-
fentlich-rechtlichen Profil entspricht, ist Teil des Auftrags. 

(2) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat in der Gesamtheit sei-
ner Angebote einen objektiven und umfassenden Überblick über das 
internationale, europäische, bundesweite sowie länder- und regio-
nenbezogene Geschehen in allen wichtigen politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Fragen zu geben. Die Angebote des 
Rundfunk Berlin-Brandenburg tragen der regionalen Vielfalt der 
Länder Berlin und Brandenburg sowie der Sprache und Kultur des 
sorbischen/wendischen Volkes Rechnung. Die niederdeutsche Spra-
che  soll  im  angemessenen  Umfang  Berücksichtigung  finden.  Die 
Gliederung des Versorgungsgebietes in Länder ist auch im gesamten 
Angebot angemessen zu berücksichtigen. Der Rundfunk Berlin-
Brandenburg soll zu diesem Zweck und zur Erhaltung kultureller 
Identität sein Angebot grundsätzlich in den Ländern Berlin und 
Brandenburg herstellen. 

(3) Durch seine Angebote trägt der Rundfunk Berlin-Brandenburg 
zur Zusammengehörigkeit innerhalb Deutschlands und zur Förde-
rung der gesamtgesellschaftlichen nationalen und europäischen In-
tegration in Frieden und Freiheit sowie zu einer Verständigung unter 
den Völkern, insbesondere mit dem Nachbarland Polen, bei. 

(4) Bei der Gestaltung seiner Angebote berücksichtigt der Rund-
funk Berlin-Brandenburg alle gesellschaftlichen Gruppierungen und 
wirkt Diskriminierungen entgegen. Er trägt insbesondere den An-
liegen von Menschen mit Behinderungen, Familien, Kindern und 
Jugendlichen sowie den Belangen von Menschen mit Migrations-
geschichte und ethnischen Minderheiten, speziell der Kultur der 
Sinti und Roma, Rechnung. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg 
fördert die Gleichberechtigung der Geschlechter und berücksichtigt 
die Vielfalt der Lebensformen. 

(5) Berichterstattung und Informationssendungen haben, auch 
beim Einsatz virtueller Elemente und künstlicher Intelligenz, den 
anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entsprechen und ins-
besondere die Grundsätze der Objektivität und Überparteilichkeit zu 
achten. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Nachrichten sind 
vor ihrer Verbreitung mit der nach den jeweiligen Umständen ge-
botenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Kommentare 
sind deutlich von der Berichterstattung zu trennen und unter Nen-
nung der Verfasserin oder des Verfassers als persönliche Stellung-

Präambel
Die Länder Berlin und Brandenburg kommen darin überein, nach 

der erfolgreichen Errichtung der gemeinsamen Rundfunkanstalt 
„Rundfunk Berlin-Brandenburg“ deren rechtlichen Rahmen zu mo-
dernisieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine tragende 
Säule der unabhängigen Berichterstattung im dualen Rundfunksys-
tem. Die beiden Länder setzen sich daher für ein zeitgemäßes An-
gebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einer sich verändern-
den Medienwelt ein. Gerade in den Bereichen der online-basierten 
Angebote und digitalen Medieninhalte werden erhebliche Potenziale 
zur Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit, Attraktivität und Nut-
zungsfreundlichkeit des Rundfunk Berlin-Brandenburg gesehen.
Das  Herzstück  des  Rundfunk  Berlin-Brandenburg  bleibt  seine 

regionale Verwurzelung. In seinen Angeboten nimmt diese eine her-
ausragende Rolle ein. Sie findet Ausdruck in der Verortung im Ver-
sorgungsgebiet und spiegelt sich, wie auch die Entstehungsge-
schichte des Rundfunk Berlin-Brandenburg, in der inneren Organi-
sation wider. Entsprechend sollte der Rundfunk Berlin-Brandenburg 
das Ziel verfolgen, bei der Besetzung von Führungspositionen Be-
werberinnen und Bewerber mit biografischen Bezügen zu den Län-
dern Berlin und Brandenburg, speziell Personen mit ostdeutscher 
Biografie, bevorzugt zu berücksichtigen. 

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg trägt dafür Sorge, dass die 
Lebenswirklichkeiten der Menschen in Berlin und Brandenburg 
medial abgebildet werden, auch im ARD-Gemeinschaftsangebot. 
Angesichts einer steigenden Tendenz zu europäischen oder welt-
weiten Angeboten im Bereich des Rundfunks sind landes- und regi-
onalspezifische Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von 
hoher Relevanz. 

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg soll mit seinen Angeboten in 
den beiden Ländern die freiheitliche demokratische Grundordnung 
stärken, die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt und Identität 
fördern sowie einen Beitrag zum demokratischen Dialog und zur 
Sicherung der Meinungsvielfalt leisten. Ferner sollen die Angebote 
des Rundfunk Berlin-Brandenburg zur Verwirklichung eines ver-
einten Europas und zum Zusammenwachsen mit den europäischen 
Nachbarregionen beitragen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg 
trägt eine Verantwortung, die Grundsätze der Nachhaltigkeit zu be-
achten. 

Elementare Voraussetzung für das Vertrauen in den Rundfunk 
Berlin-Brandenburg und seine Akzeptanz ist zudem ein transparen-
ter und verantwortungsvoller Umgang mit den ihm anvertrauten 
Beitragsmitteln. Transparenz und Aufsicht über den Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg sollen daher gestärkt sowie die Aufsichtsgremien 
und deren Arbeit professionalisiert werden.

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Name, Rechtsform und Satzungsrecht
(1) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ist eine gemeinnützige 

rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Rundfunk Berlin-
Brandenburg hat im Rahmen dieses Staatsvertrages das Recht der 
Selbstverwaltung. 

(2) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Rundfunk 
Berlin-Brandenburg ist unzulässig.

(3) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg gibt sich eine Satzung zur 
Regelung seiner innerbetrieblichen Verfassung. Er kann andere Sat-
zungen im Rahmen seiner Aufgaben erlassen. Die Satzungen sind in 
den Amtsblättern von Berlin und von Brandenburg zu veröffentli-
chen; § 8 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. Satzungen und deren 
Änderungen sind der Rechtsaufsicht vor Veröffentlichung zur Prü-
fung zuzuleiten.

§ 2 Sitz und regionale Gliederung
(1) Sitz des Rundfunk Berlin-Brandenburg und Dienstorte der 

Intendantin oder des Intendanten sind Berlin und Potsdam. 
(2) Der für den Gerichtsstand maßgebliche Sitz ist Berlin. 
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desangebot von Brandenburg. Sie sind jeweils der Direktorin oder 
dem Direktor für den programmlichen Bereich direkt unterstellt. 

(5) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat sicherzustellen, dass 
Berlin und Brandenburg gleichwertig unter Berücksichtigung der 
regionalen Programmbedürfnisse versorgt werden. Er kann die hier-
für erforderlichen Anlagen des Hörfunks und des Fernsehens errich-
ten und betreiben. 

(6) Der Gleichwertigkeit der Versorgung steht nicht entgegen, 
dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg die analoge terrestrische 
Versorgung ganz oder teilweise einstellt, um den Ausbau und die 
Zuweisung digitaler terrestrischer Übertragungskapazitäten zu er-
möglichen. 

(7) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg kann seinem gesetzlichen 
Auftrag durch Nutzung geeigneter Übertragungswege nachkom-
men. Bei der Auswahl des Übertragungswegs sind die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Die analoge 
Verbreitung ausschließlich digital verbreiteter Rundfunkprogramme 
ist unzulässig. Die Durchführung von oder die Beteiligung an Pilot-
projekten und Betriebsversuchen mit neuen Techniken und Angebo-
ten ist zulässig. 

(8) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg kann programmbegleitend 
Druckwerke mit programmbezogenem Inhalt veröffentlichen. 

(9) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg kann sich im Rahmen sei-
nes Auftrags und unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zur qualitativen und quantitativen 
Sicherung seiner Programmbeschaffung an Maßnahmen der Film-
förderung beteiligen, ohne dass unmittelbar eine Gegenleistung er-
folgen muss.

§ 5 Überführung von Angeboten
(1) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg kann die Inhalte der in § 4 

Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c und d sowie Nummer 4 genannten 
Hörfunkprogramme  in Angebote  im  Internet  gleichartigen  Inhalts 
überführen. Im Falle einer Überführung geht die Beauftragung auf 
das überführte Angebot über.

(2) Für die Überführung, auch soweit diese in ein Telemedienan-
gebot erfolgen soll, findet ausschließlich das nachfolgende Verfah-
ren Anwendung. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg veröffentlicht 
ein Angebotskonzept, in dem dargestellt wird, wie die Inhalte in ein 
Angebot im Internet überführt werden sollen. Dabei ist darzulegen, 
dass der Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg durch das ver-
änderte Angebot weiterhin erfüllt wird und die Änderung dem Ent-
wicklungsbedarf unter Berücksichtigung des geänderten Medien-
nutzungsverhaltens entspricht. Einzubeziehen ist eine gutachterliche 
Untersuchung, die insbesondere die aktuelle Situation der Internet-
verfügbarkeit im gesamten Versorgungsgebiet des Rundfunk Berlin-
Brandenburg berücksichtigt und im Hinblick auf die Empfangssitu-
ation bewertet. Der Rundfunkrat gibt Dritten in geeigneter Weise 
innerhalb einer Frist von mindestens sechs Wochen nach Veröffent-
lichung des Angebotskonzepts Gelegenheit zur Stellungnahme. Der 
Rundfunkrat hat die eingegangenen Stellungnahmen zu prüfen. Die 
Entscheidung der Intendantin oder des Intendanten über eine Über-
führung bedarf der Zustimmung des Rundfunkrates. 

(3) Durch die Überführung darf kein Mehrbedarf entstehen; dabei 
bleiben von Nutzungszahlen abhängige Verbreitungskosten außer 
Betracht. Das Angebotskonzept muss eine Nachprüfung des Finanz-
bedarfs durch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten ermöglichen. 

(4) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg informiert die nach § 49 
Absatz 1 Satz 1 und 2 jeweils Rechtsaufsicht ausübende Stelle mög-
lichst frühzeitig über die geplante Überführung; nach Zustimmung 
des Rundfunkrates nach Absatz 2 Satz 7 sind ihr alle für eine rechts-
aufsichtliche Prüfung notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unter-
lagen zu übermitteln. 

(5) Nach Abschluss des Verfahrens veröffentlicht der Rundfunk 
Berlin-Brandenburg das abschließende Angebotskonzept. In den 
Amtsblättern von Berlin und von Brandenburg ist auf die Veröffent-
lichung hinzuweisen.

nahme zu kennzeichnen. Kommentare haben dem Gebot journalisti-
scher Fairness zu entsprechen. Soweit der Rundfunk Berlin-Bran-
denburg Meinungsumfragen wiedergibt, ist ausdrücklich anzugeben, 
ob sie repräsentativ sind.

(6) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg soll über sein bereits be-
stehendes Engagement hinaus im Rahmen der technischen und sei-
ner  finanziellen Möglichkeiten  barrierefreie Angebote  aufnehmen 
und deren Umfang stetig und schrittweise ausweiten, wobei den 
Belangen von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen 
Rechnung zu tragen ist. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg erstattet 
dem Rundfunkrat mindestens alle drei Jahre gemäß Artikel 7 Ab-
satz 2 der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audio-
visuelle Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15. April 2010, S. 1), die 
zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2018/1808 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 14. November 2018 (ABl. L 303 vom 
28. November 2018, S. 69) geändert worden ist, Bericht über die 
getroffenen und zukünftigen Maßnahmen nach Satz 1, die Verbind-
lichkeit der geplanten Maßnahmen und die dabei erzielten Fort-
schritte (Aktionspläne). Die Aktionspläne sind zu veröffentlichen.

(7) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg veröffentlicht alle zwei 
Jahre einen Bericht über die Erfüllung seines Auftrags und die 
Schwerpunkte der jeweils geplanten Angebote (Zielvorgaben). Der 
Bericht soll sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht 
insbesondere Aufschluss geben über die Berichterstattung aus den 
und über die Regionen im Versorgungsgebiet des Rundfunk Berlin-
Brandenburg. Der Bericht ist dem Abgeordnetenhaus von Berlin 
und dem Landtag Brandenburg zur Kenntnis zu geben. In dem Be-
richt sind die Stellungnahmen der Leitungen der Landesangebote 
jeweils gesondert aufzuführen.

§ 4 Angebote
(1) Nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des Medienstaats-

vertrages veranstaltet der Rundfunk Berlin-Brandenburg Rundfunk-
programme (Hörfunk und Fernsehen) und bietet Telemedien an.

(2) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg veranstaltet folgende 
Rundfunkprogramme: 
1. ein Landesfernsehprogramm für Berlin und Brandenburg mit 

regionalen Auseinanderschaltungen von mindestens 60 Minuten 
des täglichen Gesamtprogramms zur gesonderten Darstellung 
jedes Landes, das ARD-Gemeinschaftsprogramm und die sons-
tigen auf Grund staatsvertraglicher Ermächtigung veranstalteten 
Programme, 

2.  für  Berlin  und  Brandenburg  vier  Hörfunkprogramme,  die  je-
weils einen der folgenden Schwerpunkte haben müssen: 
a) Kultur, 
b) Nachrichten und Information, 
c) Inhalte für ein jüngeres Publikum, 
d) populäre Musik, Information und Unterhaltung,

3.  für  Berlin  und  Brandenburg  jeweils  ein  regionales  Hörfunk-
programm, 

4.  für Berlin ein Hörfunkprogramm mit dem Schwerpunkt kultu-
relle Vielfalt.

(3)  Ausschließlich  im  Internet  verbreitete  Hörfunkprogramme 
sind nur nach Maßgabe eines nach § 32 des Medienstaatsvertrages 
durchgeführten Verfahrens zulässig. 

(4) Die jeweils für Berlin und für Brandenburg vorgesehenen  
regionalen Auseinanderschaltungen im Landesfernsehprogramm 
nach Absatz 2 Nummer 1 und die  regionalen Hörfunkprogramme 
nach Absatz 2 Nummer 3 bilden jeweils das Landesangebot von 
Berlin und von Brandenburg. Insbesondere die Landesangebote tra-
gen zur Auftragserfüllung gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 in dem jewei-
ligen Land bei. Zwei auf Vorschlag der Intendantin oder des Inten-
danten vom Rundfunkrat für die Dauer von fünf Jahren gewählte 
Personen leiten jeweils das Landesangebot von Berlin und das Lan-
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2. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall der regulä-
ren Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem 
Barwert und den hierfür vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 
während des Geschäftsjahres aufgewandten oder zurückgestell-
ten Betrag, 

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen von Zu-
sagen nach den Nummern 1 und 2, 

4. Leistungen, die einer der genannten Personen, die ihre Tätigkeit 
im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusam-
menhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt 
worden sind, 

5. Leistungen, die den genannten Personen für Tätigkeiten bei 
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften des Rundfunk Berlin-
Brandenburg gewährt worden sind, 

6. Leistungen, die den genannten Personen für entgeltliche Neben-
tätigkeiten gewährt worden sind, wenn die Höhe der jeweils ver-
einbarten Einkünfte einen Betrag von 1 000 Euro monatlich 
übersteigt. 

(5) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg veröffentlicht in seinem 
Geschäftsbericht und in seinem Internetauftritt die Tarifstrukturen 
und eine strukturierte Darstellung der vorhandenen außertariflichen 
Vereinbarungen.

(6) Bei Unternehmen des privaten Rechts, an denen der Rundfunk 
Berlin-Brandenburg unmittelbar oder mittelbar, auch zusammen mit 
anderen Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, mit 
Mehrheit beteiligt ist, wirkt der Rundfunk Berlin-Brandenburg dar-
auf hin, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezü-
ge, Leistungszusagen und Leistungen jedes einzelnen Mitglieds der 
Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates oder eines ähn-
lichen Organs entsprechend Absatz 4 angegeben werden. Die auf 
Veranlassung des Rundfunk Berlin-Brandenburg gewählten oder 
entsandten Mitglieder setzen diese Verpflichtung um. Ist der Rund-
funk Berlin-Brandenburg  nicht mehrheitlich,  jedoch  in Höhe  von 
mindestens 25 Prozent an einem Unternehmen im Sinne des Satzes 1 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt, soll er auf eine Veröffentlichung 
entsprechend Satz 1 hinwirken. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg 
soll sich an der Gründung oder an einem bestehenden Unternehmen 
im Sinne der Sätze 1 bis 3 nur beteiligen, wenn gewährleistet ist, 
dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge, Leis-
tungszusagen und Leistungen entsprechend Satz 1 angegeben wer-
den.

(7) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg trifft, in Abstimmung mit 
dem Rundfunkrat, geeignete Maßnahmen, um sich in einem konti-
nuierlichen Dialog mit der Bevölkerung insbesondere über Qualität, 
Leistung und Fortentwicklung des Angebots auszutauschen.

§ 9 Compliance 
(1) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ergreift Maßnahmen zur 

Korruptionsprävention und erlässt einen verbindlichen Verhaltens-
kodex gegen Korruption. Er wirkt als Anteilseigner von Unterneh-
men des privaten Rechts, an denen er unmittelbar oder mittelbar, 
auch zusammen mit anderen Anstalten oder Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts, allein oder mit Mehrheit beteiligt ist, darauf hin, 
dass das Unternehmen geeignete Maßnahmen zur Korruptionsprä-
vention ergreift. Ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg nicht mehr-
heitlich, jedoch in Höhe von mindestens 25 Prozent an einem Unter-
nehmen im Sinne des Satzes 2 unmittelbar oder mittelbar beteiligt, 
soll er auf geeignete Maßnahmen zur Korruptionsprävention hin-
wirken.

(2) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg nimmt regelmäßig, min-
destens alle vier Jahre, eine Analyse der Korruptionsgefährdung 
einschließlich der Wirksamkeit der vorhandenen Sicherungen (Risi-
koanalyse) vor. Wenn Sicherungslücken festgestellt werden, sind 
unverzüglich entsprechende Präventivmaßnahmen einzuleiten. Die 
Risikoanalyse nach Satz 1 ist dem Verwaltungsrat und der Rechts-
aufsicht zur Kenntnis zu geben.

(3) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat ein wirksames Com-
pliance-Management-System nach anerkannten Standards zu ge-

§ 6 Verwirklichung des Auftrags und Kooperation
(1) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ist verpflichtet, zur Erfül-

lung seines Auftrags mit Rundfunkanstalten im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes zusammenzuarbeiten. Dies umfasst insbesondere die 
gemeinsame Verbreitung, Herstellung, Veranstaltung und die wech-
selseitige Überlassung von Programmen, Sendungen und sonstigen 
Angeboten sowie die administrative Zusammenarbeit. § 26 Absatz 5 
des Medienstaatsvertrages findet entsprechende Anwendung. 

(2) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg kann zur Erfüllung seines 
Auftrags, insbesondere bei der regionalen Berichterstattung aus 
Berlin und Brandenburg, mit anderen Rundfunkveranstaltern zu-
sammenarbeiten. Dabei ist zu gewährleisten, dass seine Verantwor-
tung für die von ihm hergestellten Angebote gewahrt bleibt. Die für 
ihn geltenden gesetzlichen und satzungsmäßigen Grundsätze sind zu 
beachten. Seine Angebote sind als solche kenntlich zu machen. 

(3) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg kann auch mit polnischen 
Einrichtungen grenzüberschreitend zusammenarbeiten, um die ge-
sellschaftlichen und kulturellen Aufgaben des Rundfunks zu för-
dern. 

(4) Zur Erfüllung des Auftrags sind angebotsgestaltende Mitarbei-
tende auch auf der Grundlage von freien Mitarbeitendenverhältnis-
sen oder befristeten Arbeitsverhältnissen heranzuziehen.

(5) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg darf Produktionen nicht 
hauptsächlich zum Zweck der wirtschaftlichen Verwertung erwer-
ben, herstellen oder herstellen lassen.

§ 7 Gestaltung der Angebote 
(1) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat bei der Gestaltung sei-

ner Angebote das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu berück-
sichtigen. Hierzu gehört auch die Förderung ihrer Medienkompetenz. 

(2) Für den Rundfunk Berlin-Brandenburg gelten die auf den  
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die auf öffentlich-rechtliche 
Telemedien anwendbaren Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages in der jeweils geltenden Fassung.
(3) § 14 des Medienstaatsvertrages findet entsprechende Anwen-

dung.

§ 8 Transparenz
(1)  Der  Rundfunk  Berlin-Brandenburg  ist  verpflichtet,  für  eine 

größtmögliche Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit Sorge zu 
tragen. Zu diesem Zweck hat er die Organisationsstruktur, ein-
schließlich der Zusammensetzung der Aufsichtsgremien und der 
von ihnen eingesetzten Ausschüsse mit Angabe der jeweils entsen-
denden Stelle nach § 19 Absatz 1 Satz 2, sowie alle Satzungen, 
Richtlinien, Geschäftsordnungen und sonstigen Informationen, die 
von wesentlicher Bedeutung für den Rundfunk Berlin-Brandenburg 
oder die Arbeit in den Aufsichtsgremien sind, zu veröffentlichen. 
Dabei ist das Recht natürlicher Personen auf den Schutz ihrer perso-
nenbezogenen Daten sowie der Schutz von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen zu wahren.
(2) Veröffentlichungspflichten und Bekanntmachungen nach Maß-

gabe dieses Staatsvertrages soll der Rundfunk Berlin-Brandenburg 
in elektronischer Form in seinem Internetauftritt nachkommen. § 1 
Absatz 3 Satz 3, § 5 Absatz 5 Satz 2 und § 37 Absatz 1 Satz 2 bleiben 
unberührt.

(3) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat zu besetzende Stellen 
öffentlich auszuschreiben.

(4) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg veröffentlicht in seinem 
Geschäftsbericht und in seinem Internetauftritt sämtliche für die 
Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge der Intendantin oder 
des Intendanten, der Direktorinnen und Direktoren sowie der vom 
Rundfunkrat gewählten Mitglieder des Verwaltungsrates unter Na-
mensnennung, soweit die Bezüge nicht einer Abführungspflicht un-
terliegen. Satz 1 gilt insbesondere auch für: 
1. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall einer vor-

zeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, 
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(4) Für den Inhalt einer Sendung nach den Absätzen 1 bis 3 ist 
verantwortlich, wem die Sendezeit gewährt worden ist. Die Inten-
dantin oder der Intendant lehnt die Ausstrahlung von Sendungen ab, 
die gegen die allgemeinen Gesetze oder die gesetzlichen Bestim-
mungen zum Schutze der Jugend und des Rechts der persönlichen 
Ehre verstoßen.

§ 12 Gegendarstellung
(1) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ist verpflichtet, die Gegen-

darstellung der Person oder Stelle zu verbreiten, die durch eine vom 
Rundfunk Berlin-Brandenburg verbreitete Tatsachenbehauptung 
betroffen worden ist.

(2) Die Gegendarstellung bedarf der Schriftform und muss von 
der betroffenen Person oder Stelle oder ihrer gesetzlichen Vertretung 
unterzeichnet sein. Sie muss das beanstandete Angebot und die be-
anstandete Tatsachenbehauptung bezeichnen. 
(3)  Die  Pflicht  zur  Verbreitung  der  Gegendarstellung  besteht 

nicht, wenn 
1. die betroffene Person oder Stelle kein berechtigtes Interesse an 

der Verbreitung hat, 
2. die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist, 

insbesondere den Umfang des beanstandeten Teils der Sendung 
erheblich überschreitet, 

3. die Gegendarstellung sich nicht auf tatsächliche Angaben be-
schränkt oder einen strafbaren Inhalt hat, 

4. die Gegendarstellung nicht unverzüglich, spätestens innerhalb 
eines Monats nach Ausstrahlung, dem Rundfunk Berlin-Bran-
denburg zugeht. 

(4) Die Gegendarstellung muss unverzüglich innerhalb des glei-
chen Rundfunkprogramms und der gleichen Programmsparte wie 
die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen Tageszeit 
oder, wenn dies nicht möglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet wer-
den, die der Zeit der beanstandeten Sendung gleichwertig ist. Die 
Verbreitung erfolgt ohne Einschaltungen und Weglassungen. 

(5) Für den Gegendarstellungsanspruch ist der ordentliche Rechts-
weg gegeben. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für wahrheitsgetreue Berichte 
über öffentliche Sitzungen des Europäischen Parlaments, der gesetz-
gebenden Organe des Bundes und der Länder, der Vertretungen der 
Gemeinden und Gemeindeverbände, der Bezirksverordnetenver-
sammlungen sowie der Gerichte. 

(7) Die gesetzlichen Bestimmungen über die Gegendarstellung zu 
Tatsachen in Druckwerken und Telemedien bleiben unberührt.

§ 13 Beschwerderecht
(1) Jede Person hat das Recht, sich mit Eingaben, Anregungen 

und Beschwerden zu den Angeboten an den Rundfunk Berlin-Bran-
denburg zu wenden. 

(2) Beschwerden zu einem Angebot, in denen die Verletzung des 
Auftrags im Sinne des § 3 behauptet wird (Programmbeschwerden), 
sind unter Angabe von konkreten Gründen an den Rundfunkrat oder 
dessen Vorsitzende oder Vorsitzenden zu richten. Über sie entschei-
det die Intendantin oder der Intendant innerhalb eines Monats durch 
schriftlichen Bescheid unter Angabe der wesentlichen Entschei-
dungsgründe. Ein Anspruch auf eine Bescheidung nach Satz 2 be-
steht nur bei Angabe des Klarnamens und der postalischen oder di-
gitalen Anschrift der oder des Beschwerdeführenden. Wird die Pro-
grammbeschwerde in Textform eingelegt, genügt auch für ihre Be-
scheidung Textform. Programmbeschwerden können nur innerhalb 
von zwei Monaten nach Ausstrahlung der Sendung oder dem ersten 
Tag der Veröffentlichung des Angebots erhoben werden.
(3)  Hilft  die  Intendantin  oder  der  Intendant  der  Programmbe-

schwerde nicht innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 2 ab, kann die 
oder der Beschwerdeführende den Rundfunkrat anrufen und die 
Beratung der Programmbeschwerde verlangen. Im Beschwerdebe-
scheid nach Absatz 2 Satz 2 ist die oder der Beschwerdeführende 

währleisten und nach dem aktuellen Stand fortzuschreiben. Er hat 
eine in Ausübung der Tätigkeit unabhängige Compliance-Stelle 
einzusetzen. Diese berichtet jährlich an die Intendantin oder den 
Intendanten sowie an den Verwaltungsrat. Soweit der Rundfunkrat 
unmittelbar berührt ist, ist auch an diesen zu berichten. 

(4) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg beauftragt eine Ombuds-
person als externe Anlaufstelle für vertrauliche und anonyme Hin-
weise zu Rechts- und Regelverstößen im Rundfunk Berlin-Branden-
burg. Die Ombudsperson soll die Befähigung zum Richteramt  
besitzen und darf keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen 
haben, die geeignet sind, die neutrale und unabhängige Vertrauens-
stellung zu gefährden. Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 10 Werbung und Sponsoring
(1) In den Rundfunkprogrammen des Rundfunk Berlin-Branden-

burg sind Werbung und Sponsoring, soweit nichts Anderes bestimmt 
ist, nach Maßgabe des Medienstaatsvertrages statthaft. 

(2) Der zeitliche Umfang der Werbung darf insgesamt 90 Minuten 
werktäglich im Jahresdurchschnitt nicht überschreiten. Lokal- und 
regionalbezogene Werbung ist dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 
nicht gestattet. 
(3) Hinweise des Rundfunk Berlin-Brandenburg auf eigene Rund-

funkprogramme und Sendungen oder rundfunkähnliche Telemedien 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie auf Begleitmaterialien, 
die direkt von diesen Angeboten abgeleitet sind, unentgeltliche Bei-
träge im Dienste der Öffentlichkeit einschließlich von Spendenauf-
rufen zu Wohlfahrtszwecken, gesetzliche Pflichthinweise und neut-
rale Einzelbilder zwischen redaktionellen Inhalten gelten nicht als 
Werbung im Sinne des Absatzes 1.

§ 11 Verlautbarungsrecht und Sendezeit für Dritte
(1) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat der Bundesregierung 

und den Regierungen der Länder Berlin und Brandenburg für amt-
liche Verlautbarungen unverzüglich und unentgeltlich angemessene 
Sendezeit einzuräumen. Verlautbarungen, die entsprechend den 
landesrechtlichen Bestimmungen über das Verlautbarungsrecht ver-
breitet werden, sind den Umständen der Verlautbarung entsprechend 
barrierefrei zu gestalten.

(2) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg kann Parteien, politischen 
Vereinigungen, Listenvereinigungen und Wählergruppen, die sich 
an  den  in  der Bundesrepublik Deutschland  stattfindenden Wahlen 
der Abgeordneten des Europäischen Parlaments und an den Wahlen 
zum Deutschen Bundestag oder zu den gesetzgebenden Körper-
schaften der Länder Berlin und Brandenburg beteiligen, Sendezeit 
zur Vorbereitung der Wahlen zur Verfügung stellen. In diesem Fall 
gelten die Regelungen des Parteiengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 
Das Weitere regelt die Satzung. Diese kann Ausschlussfristen für die 
Antragstellung auf Einräumung von Sendezeit zur Wahlwerbung 
vorsehen; Fristen, die länger sind als die Fristen, die für die Einrei-
chung von Wahlvorschlägen gelten, sind unzulässig. Die Intendantin 
oder der Intendant kann Sendungen ablehnen, wenn diese nicht aus-
schließlich dem Zweck der Wahlwerbung dienen. Neben den Sende-
zeiten nach Satz 1 dürfen andere Sendungen einschließlich Werbe-
sendungen nicht der Wahlwerbung oder der Öffentlichkeitsarbeit 
einer Partei, politischen Vereinigung, Listenvereinigung oder Wäh-
lergruppe dienen oder dafür bestimmt sein.

(3) Den Kirchen und anderen für die Bevölkerung im Versor-
gungsgebiet bedeutsamen Religionsgemeinschaften sind auf ihren 
Antrag angemessene Sendezeiten zur Übertragung gottesdienstli-
cher  Handlungen  und  Feierlichkeiten  sowie  sonstiger  religiöser 
Sendungen einzuräumen, sofern sich die jeweilige Religionsge-
meinschaft nicht gegen die Grundwerte des Grundgesetzes oder der 
Landesverfassungen von Berlin oder Brandenburg richtet. Für ver-
gleichbare Bedarfe von Weltanschauungsgemeinschaften gilt Satz 1 
entsprechend.
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oder den Vorsitzenden dieses Aufsichtsgremiums zu richten. Unent-
schuldigtes Nichterscheinen eines Gremienmitglieds zu einer Sit-
zung kann von der oder dem Vorsitzenden des jeweiligen Aufsichts-
gremiums sanktioniert werden, soweit dies in der Geschäftsordnung 
des Aufsichtsgremiums geregelt ist.
(3) Die Mitglieder der Aufsichtsgremien, die ihre Pflicht nach Ab-

satz 2 Satz 1 schuldhaft verletzen, sind dem Rundfunk Berlin-Bran-
denburg zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamt-
schuldner verpflichtet;  eine Haftung wegen  leichter Fahrlässigkeit 
ist ausgeschlossen. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das 
Mitglied bei einer Entscheidung vernünftigerweise annehmen durf-
te, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle des 
Rundfunk Berlin-Brandenburg zu handeln. Im Streitfall trifft das 
Mitglied die Beweislast. 

(4) Im Falle des Abschlusses einer Versicherung durch den Rund-
funk Berlin-Brandenburg zur Absicherung der Gremienmitglieder 
gegen Risiken aus deren Überwachungs- und Beratungstätigkeit ist 
ein angemessener Selbstbehalt des jeweiligen Mitglieds vorzusehen. 
Der für die Mitglieder des Rundfunkrates vorgesehene Selbstbehalt 
muss mindestens die Höhe der jährlichen Aufwandsentschädigung, 
der für die Mitglieder des Verwaltungsrates vorgesehene Selbstbe-
halt mindestens die Höhe der jährlichen Vergütung umfassen.

(5) Die Aufsichtsgremien gewährleisten eine regelmäßige, syste-
matische und verpflichtende Fort- und Weiterbildung ihrer Mitglie-
der zu medienrelevanten, insbesondere zu journalistischen, techni-
schen, medienrechtlichen und datenschutzrelevanten Themen; die 
Mitglieder sollen sich insbesondere mit den Arbeits- und Sendeab-
läufen des Rundfunk Berlin-Brandenburg vertraut machen. Unge-
achtet dessen hält der Rundfunkrat auf Wunsch von mindestens fünf 
seiner Mitglieder, der Verwaltungsrat auf Wunsch von mindestens 
drei seiner Mitglieder Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen ab. 

(6) Die Aufsichtsgremien unterziehen ihre Arbeit einer regelmäßi-
gen Selbstbeurteilung (Effizienzprüfung). 

(7) Die Aufsichtsgremien geben sich jeweils eine Geschäftsord-
nung. 

§ 17 Inkompatibilitäten und Interessenkollision
(1) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und die Mitgliedschaft im 

Verwaltungsrat schließen sich gegenseitig aus. Ein Mitglied kann 
dem Rundfunkrat oder dem Verwaltungsrat in höchstens drei Amts-
zeiten angehören. Die Amtsdauer in beiden Aufsichtsgremien darf 
insgesamt drei Amtszeiten nicht überschreiten. Dies gilt entspre-
chend für die nach § 22 Absatz 4 Satz 4 entsandten Mitarbeitenden. 

(2) Dem Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat dürfen nicht an-
gehören:
1. Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bun-

destages oder einer gesetzgebenden Körperschaft eines Landes,
2. Mitglieder der Europäischen Kommission, der Bundesregierung 

oder der Regierung eines deutschen Landes, 
3. Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 2 des Parteiengeset-

zes auf Bundes- oder Landesebene, 
4. Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte, 
5. Beamtinnen oder Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ru-

hestand versetzt werden können, 
6. Mitglieder eines Organs oder Beschäftigte einer Landesmedien-

anstalt,
7. Mitglieder eines Organs, Beschäftigte oder ständige freie Mit-

arbeitende einer anderen Rundfunkanstalt oder -körperschaft 
oder eines mit dieser verbundenen Unternehmens, 

8. Inhaberinnen oder Inhaber, Gesellschafterinnen oder Gesell-
schafter, Mitglieder eines Aufsichtsgremiums, fest angestellte 
oder ständige freie Mitarbeitende oder gesetzliche Vertreterin-
nen oder Vertreter eines Rundfunkveranstalters privaten Rechts 
oder eines Anbieters einer Medienplattform oder eines mit die-
sem verbundenen Unternehmens, 

von der Intendantin oder dem Intendanten auf diese Möglichkeit 
hinzuweisen.

(4) Für den Fall einer Anrufung des Rundfunkrates nach Absatz 3 
Satz 1 benachrichtigt die oder der Vorsitzende des Rundfunkrates 
die Beschwerdeführende oder den Beschwerdeführenden über das 
Ergebnis der Beratungen unter Mitteilung der tragenden Erwägun-
gen. 

(5) Der Rundfunkrat kann mehrere Programmbeschwerden zum 
gleichen Angebot in einem Verfahren zusammenfassen. 

(6) Im Internetauftritt des Rundfunk Berlin-Brandenburg ist das 
Beschwerderecht darzustellen und auf die Möglichkeit hinzuweisen, 
die Programmbeschwerde auch in Textform einzulegen. 

(7) Die Intendantin oder der Intendant berichtet dem Rundfunkrat 
halbjährlich zusammenfassend über beschiedene Programmbe-
schwerden sowie über weitere wesentliche Eingaben, Anregungen 
und Beschwerden mit Programmbezug und deren Behandlung. 
Nach der jeweiligen Sitzung des Rundfunkrates veröffentlicht der 
Rundfunk Berlin-Brandenburg die Berichte unter Wahrung daten-
schutzrechtlicher Belange in seinem Internetauftritt.

(8) Nähere Einzelheiten des Verfahrens kann die Satzung regeln.

§ 14 Beweissicherung
(1) Von allen Sendungen, die der Rundfunk Berlin-Brandenburg 

verbreitet, sind zur Beweissicherung Aufzeichnungen oder Kopien 
herzustellen und aufzubewahren. 

(2) Die Aufbewahrungsfrist beträgt drei Monate. Wird innerhalb 
dieser Frist ein Angebot nach § 13 Absatz 2 beanstandet, ist die Auf-
zeichnung oder Kopie aufzubewahren, bis die Beanstandung rechts-
kräftig durch gerichtliche Entscheidung, durch gerichtlichen Ver-
gleich oder auf andere Weise erledigt ist. 

(3) Wer schriftlich glaubhaft macht, in eigenen Rechten betroffen 
zu sein, kann vom Rundfunk Berlin-Brandenburg Einsicht in die 
Aufzeichnung oder Kopie nach Absatz 1 verlangen und hiervon auf 
eigene Kosten vom Rundfunk Berlin-Brandenburg Mehrfertigungen 
herstellen lassen. 

(4) In entsprechender und geeigneter Weise ist für Telemedien 
und den Fernsehtext sicherzustellen, dass den berechtigten Interes-
sen Dritter an der Beweissicherung angemessen Rechnung getragen 
wird.

II. Organisation

§ 15 Organe
Organe des Rundfunk Berlin-Brandenburg sind: 
1. der Rundfunkrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. die Intendantin oder der Intendant,
4. das Direktorium.

1. Rundfunkrat und Verwaltungsrat

§ 16  Pflichten, Haftung, Fort- und Weiterbildung sowie  
Effizienzprüfung

(1) Die Mitglieder des Rundfunkrates und des Verwaltungsrates 
(Aufsichtsgremien) haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die 
Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. Sie müssen in der Lage 
sein, die ihnen jeweils zugewiesenen Aufgaben umfassend zu erfül-
len. Sie sind in ihrer Amtsführung an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden. 

(2) Die Mitglieder der Aufsichtsgremien wahren die Sorgfalt einer 
ordentlichen und gewissenhaften Überwachung und Beratung. Hier-
zu gewährleisten sie die notwendigen zeitlichen Ressourcen und 
versichern dies vor Amtsantritt (Selbstverpflichtungserklärung). Die 
Mitglieder der Aufsichtsgremien haben insbesondere an den Sitzun-
gen ihres Aufsichtsgremiums teilzunehmen. Im Falle ihrer Verhin-
derung haben sie eine begründete Entschuldigung an die Vorsitzende 
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züglich mitzuteilen. Die Auskunftspflicht nach Satz 1 und 2 besteht 
nur, sofern ihr keine anderweitigen gesetzlichen Regelungen entge-
genstehen. Die Angaben nach Satz 1 sind in der jeweils aktuellen 
Fassung zu veröffentlichen.

§ 18 Gremiengeschäftsstelle
(1) Bei den Aufsichtsgremien wird eine Gremiengeschäftsstelle 

mit jeweils einem selbstständigen Sekretariat für den Rundfunkrat 
und für den Verwaltungsrat eingerichtet. Die Gremiengeschäftsstel-
le berät und unterstützt die Mitglieder der Aufsichtsgremien bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufsichts- und Beratungsfunktion. 

(2) Die Gremiengeschäftsstelle ist im Benehmen mit den Vorsit-
zenden der Aufsichtsgremien angemessen mit Personal- und Sach-
mitteln auszustatten. Die Mittel sind gesondert im Wirtschaftsplan 
auszuweisen und den Vorsitzenden der Aufsichtsgremien im Wirt-
schaftsplanvollzug zuzuweisen.

(3) Neueinstellungen und Personalmaßnahmen, die Mitarbeitende 
der Gremiengeschäftsstelle betreffen, sind im Einvernehmen mit 
den Vorsitzenden der Aufsichtsgremien zu treffen. Die Mitarbeiten-
den der Gremiengeschäftsstelle sind in ihrer Tätigkeit fachlich nur 
den Weisungen der oder des Vorsitzenden des jeweiligen Aufsichts-
gremiums unterworfen. 

(4) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 19 Zusammensetzung und Amtsdauer des Rundfunkrates
(1) Der Rundfunkrat setzt sich aus 33 Mitgliedern zusammen. 

Davon entsenden: 
1. ein Mitglied die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz, 
2. ein Mitglied die Katholische Kirche Erzbistum Berlin, 
3. ein Mitglied die Jüdische Gemeinde zu Berlin und der Landes-

verband der jüdischen Gemeinden Land Brandenburg, 
4. ein Mitglied die Vereinigung der Unternehmensverbände in Ber-

lin und Brandenburg e.V., 
5. ein Mitglied der Deutsche Gewerkschaftsbund Bezirk Berlin-

Brandenburg, 
6. ein Mitglied die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Landes-

bezirk Berlin-Brandenburg und der Deutsche Journalisten-Ver-
band Berlin - Journalistenverband Berlin-Brandenburg e.V., 

7. ein Mitglied der DBB Beamtenbund und Tarifunion Berlin und 
der DBB Beamtenbund und Tarifunion Landesbund Branden-
burg e.V., 

8. ein Mitglied die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten 
der  Berliner  Hochschulen  und  die  Brandenburgische  Landes-
konferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten, 

9. ein Mitglied die Akademie der Künste, 
10. ein Mitglied der Landesmusikrat Brandenburg e.V., der Landes-

musikrat Berlin e.V., der Filmverband Brandenburg e.V. und der 
Berliner Film- und Fernsehverband e.V.,

11. ein Mitglied der Landessportbund Berlin e.V. und der Landes-
sportbund Brandenburg e.V., 

12. ein Mitglied die Liga der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege  in  Berlin  und  die  Liga  der  Spitzenverbände  der 
Freien Wohlfahrtspflege in Brandenburg, 

13. ein Mitglied der Landesfrauenrat Berlin e.V. und der Frauenpo-
litische Rat Land Brandenburg e.V., 

14. ein Mitglied der Landesjugendring Berlin e.V. und der Landes-
jugendring Brandenburg e.V., 

15. ein Mitglied die kommunalen Spitzenverbände in Brandenburg, 
16. ein Mitglied der Rat der Bürgermeister Berlin, 
17. ein Mitglied der Landesbauernverband Brandenburg e.V., 
18. ein Mitglied die Industrie- und Handelskammer zu Berlin und 

die Industrie- und Handelskammern des Landes Brandenburg, 

9. Beschäftigte oder ständige freie Mitarbeitende des Rundfunk 
Berlin-Brandenburg, 

10. Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einem 
Unternehmen stehen, an dem der Rundfunk Berlin-Branden-
burg beteiligt ist, oder Personen, die in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis zu einem mit diesem verbundenen Unterneh-
men nach § 15 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung stehen.

Ausgenommen von Satz 1 Nummer 1 und 3 sind die Mitglieder des 
Rundfunkrates nach § 19 Absatz 1 Nummer 26. Ausgenommen von 
Satz 1 Nummer 4 sind die Mitglieder des Rundfunkrates nach § 19 
Absatz 1 Nummer 15 und 16. Ausgenommen von Satz 1 Nummer 9 
ist das vom Personalrat gewählte Mitglied des Verwaltungsrates 
nach § 24 Absatz 1 Satz 3.

(3) Der in Absatz 2 genannte Personenkreis kann frühestens zwei 
Jahre nach dem Ausscheiden aus dem dort genannten Amt oder der 
dort genannten Funktion in den Rundfunkrat oder Verwaltungsrat 
entsandt oder gewählt werden.

(4) Mitglieder der Aufsichtsgremien dürfen unmittelbar oder mit-
telbar mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg für eigene oder frem-
de Rechnung keine Geschäfte machen oder bei ihren Entscheidun-
gen Vorteile aus den Geschäften des Rundfunk Berlin-Brandenburg 
ziehen, und zwar weder als Inhaberin oder Inhaber noch als Gesell-
schafterin oder Gesellschafter, als Vorstandsmitglied, als Mitglied 
eines Aufsichtsgremiums, als Angestellte oder Angestellter oder als 
Vertreterin oder Vertreter eines Unternehmens. 

(5) Mitglieder der Aufsichtsgremien dürfen keine wirtschaftlichen 
oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die Erfüllung 
ihrer Aufgaben als Mitglied zu gefährden. Ferner dürfen sie weder 
beratend noch entscheidend mitwirken, wenn bei der Entscheidung 
einer Angelegenheit ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen 
gegen die unparteiische Erfüllung ihrer Aufgaben zu rechtfertigen. 
Ein betroffenes Mitglied hat Tatsachen, die die Voraussetzungen 
nach Satz 1 oder 2 begründen können, unverzüglich der oder dem 
Vorsitzenden des jeweiligen Aufsichtsgremiums und der jeweiligen 
Stellvertreterin oder dem jeweiligen Stellvertreter anzuzeigen. Lie-
gen hinreichende Anhaltspunkte für das Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach Satz 1 oder 2 bei einem Mitglied vor, informiert die oder 
der Vorsitzende des Rundfunkrates oder des Verwaltungsrates das 
jeweilige Aufsichtsgremium. Handelt  es  sich  bei  dem betroffenen 
Mitglied um die Gremienvorsitzende oder den Gremienvorsitzen-
den, obliegt die Information des Aufsichtsgremiums der oder dem 
stellvertretenden Vorsitzenden. Das jeweilige Aufsichtsgremium 
entscheidet über den Ausschluss aus dem Aufsichtsgremium oder 
von der Mitwirkung. An dieser Entscheidung darf das betroffene 
Mitglied nicht mitwirken. Dem betroffenen Mitglied ist zuvor Ge-
legenheit zur Äußerung zu geben. 

(6) Die Mitglieder der Aufsichtsgremien erteilen mit dem Amts-
antritt gegenüber der oder dem jeweiligen Gremienvorsitzenden und 
diese gegenüber der Rechtsaufsicht schriftlich oder elektronisch 
Auskunft über:
1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträge,
2. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgre-

mien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
3. sämtliche Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten 

Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form von Behörden und Einrichtungen des Bundes oder 
eines Landes oder der der Aufsicht des Bundes oder eines Lan-
des unterstehenden Körperschaften sowie Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit,

4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter-
nehmen,

5. die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Vereinigungen. 
Änderungen der nach Satz 1 anzugebenden Umstände sind in der 
dort genannten Form und nach dem dort genannten Verfahren unver-
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(5) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat erlischt vorzeitig durch: 
1. Eintritt des Todes, 
2. Niederlegung des Amtes, 
3. Eintritt einer Inkompatibilität, 
4. Eintritt der Geschäftsunfähigkeit, 
5. Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlan-

gen oder öffentliche Ämter zu bekleiden, 
6. Abberufung aus wichtigem Grund durch die entsendungsbe-

rechtigte Stelle, 
7. Feststellung einer Interessenkollision.
Im Falle des vorzeitigen Erlöschens der Mitgliedschaft hat die oder 
der Vorsitzende des Rundfunkrates unverzüglich die entsendungs-
berechtigte Stelle hierüber zu unterrichten. Handelt es sich bei dem 
betroffenen Mitglied um die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Rundfunkrates, obliegt die Unterrichtung der oder dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Rundfunkrates. 

(6) Das Vorliegen der Erlöschensgründe nach Absatz 5 Satz 1 
Nummer 1 bis 5 gibt die oder der Vorsitzende des Rundfunkrates 
dem Rundfunkrat bekannt. Handelt es sich bei dem betroffenen Mit-
glied um die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Rundfunkrates, 
obliegt die Bekanntgabe der oder dem stellvertretenden Vorsitzen-
den des Rundfunkrates. Über das Erlöschen der Mitgliedschaft nach 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 entscheidet der Rundfunkrat. Bis zu 
dieser Entscheidung behält das betroffene Mitglied seine Rechte und 
Pflichten, es sei denn, der Rundfunkrat beschließt mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder, dass das be-
troffene Mitglied bis zur Entscheidung nicht an den Sitzungen des 
Rundfunkrates teilnehmen darf. Ungeachtet von Satz 4 darf das be-
troffene Mitglied an der Entscheidung nach Satz 3 nicht mitwirken. 
Für die Feststellung einer Interessenkollision nach Absatz 5 Satz 1 
Nummer 7 gilt das Verfahren nach § 17 Absatz 5.

§ 20 Entsendung in den Rundfunkrat
(1) Die in § 19 Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen entsenden die 

Mitglieder in eigener Verantwortung. Die entsendenden Stellen ha-
ben bei der Entscheidung über die Entsendung darauf zu achten, 
dass die Mitglieder über die erforderliche fachliche Eignung und die 
notwendigen zeitlichen Ressourcen verfügen; auch dürfen keine 
Ausschlussgründe auf Grund von Inkompatibilität oder Interessen-
kollisionen vorliegen. Die entsendenden Stellen nehmen hierzu und 
zum Verfahren, nach dem das jeweilige Mitglied bestimmt wurde, in 
ihrem Entsendungsschreiben Stellung. Die Selbstverpflichtungser-
klärung nach § 16 Absatz 2 Satz 2 ist Voraussetzung für eine wirk-
same Entsendung.

(2) Bei der Entsendung der Mitglieder ist eine geschlechterparitä-
tische Besetzung anzustreben. Wird eine andere Person als Nach-
folge eines Mitglieds entsandt, muss diese Person eine Frau sein, 
wenn zuvor ein Mann entsandt war, und ein Mann sein, wenn zuvor 
eine Frau entsandt war. Satz 2 gilt nicht für die entsendenden Stellen 
nach § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 oder wenn dies dem Ziel einer 
geschlechterparitätischen Besetzung zuwiderläuft oder aus sonsti-
gen Gründen nicht sachdienlich ist. Derartige Gründe sind gegen-
über der oder dem Vorsitzenden des Rundfunkrates bei der Entsen-
dung des Mitglieds schriftlich darzulegen und dem Rundfunkrat 
bekannt zu geben. Die Entsendung eines Mitglieds mit dem Perso-
nenstandseintrag divers oder ohne Angabe eines Geschlechts ist 
unabhängig von den Sätzen 1 und 2 möglich. 

(3) Soweit in einzelnen Nummern von § 19 Absatz 1 Satz 2 für ein 
zu entsendendes Mitglied mehrere entsendungsberechtigte Stellen 
aufgeführt sind, entsenden diese das Mitglied gemeinsam. Sofern es 
zwischen diesen Stellen zu keiner Einigung kommt, bestimmt der 
Rundfunkrat mit der Mehrheit der ordnungsgemäß entsandten Mit-
glieder die zur Entsendung berechtigte Stelle.

(4) Für Mitglieder, deren Mitgliedschaft nach § 19 Absatz 5 vor-
zeitig erloschen ist, sind für den Rest der Amtszeit, möglichst inner-
halb von vier Monaten, Ersatzmitglieder zu entsenden. Das jeweilige 
Ersatzmitglied soll gleichen Geschlechts sein wie das Mitglied, 

19. ein Mitglied die Handwerkskammer Berlin und die Handwerks-
kammern des Landes Brandenburg, 

20. ein Mitglied die nach § 4a des Sorben/Wenden-Gesetzes vom 7. 
Juli 1994 (GVBl. I S. 294), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 15. Oktober 2018 (GVBl. I Nr. 23) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung anerkannten Dachverbände 
sorbischer/wendischer Verbände und Vereine im Land Branden-
burg, 

21. ein Mitglied die Menschen mit Migrationsgeschichte in Berlin 
und Brandenburg durch die Beauftragte oder den Beauftragten 
des Berliner Senats für Integration und Migration und die Integ-
rationsbeauftragte oder den Integrationsbeauftragten des Landes 
Brandenburg, 

22. ein Mitglied die Landesverbände der nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2240) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
anerkannten Verbände in Berlin und Brandenburg, 

23. ein Mitglied der Landeselternausschuss Berlin und der Landes-
rat der Eltern Brandenburg,

24. ein Mitglied der Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen 
Berlin und der Landesbehindertenbeirat Brandenburg,

25. ein Mitglied der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland 
Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.,

26. drei Mitglieder der Landtag Brandenburg, vier Mitglieder das 
Abgeordnetenhaus von Berlin, die auf Vorschlag der jeweiligen 
Fraktionen gewählt werden; das Vorschlagsrecht bestimmt sich 
nach dem d`Hondt`schen Höchstzahlverfahren. Die Mitglieder 
brauchen nicht dem jeweiligen Parlament anzugehören.

(2) Ein weiteres Mitglied wird durch gesellschaftlich relevante 
Gruppen entsandt und spiegelt in der Gesamtsicht mit den nach Ab-
satz 1 bestimmten entsendungsberechtigten Stellen die Vielfalt der 
aktuellen gesellschaftlichen Strömungen und Kräfte in Berlin und 
Brandenburg wider. Verbände und sonstige nicht öffentlich-rechtli-
che Organisationen, die nicht bereits nach Absatz 1 entsendungsbe-
rechtigt sind, können sich bis spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der jeweiligen Amtszeit des Rundfunkrates für die jeweils nachfol-
gende Amtszeit beim Abgeordnetenhaus von Berlin oder beim 
Landtag Brandenburg um die Mitgliedschaft im Rundfunkrat be-
werben. Die gemeinsame Bewerbung mehrerer Verbände oder Or-
ganisationen ist zulässig; Parteien im Sinne des § 2 des Parteienge-
setzes sind von einer Bewerbung ausgeschlossen. Das Bewerbungs-
verfahren und die Bewerbungsfrist sollen mindestens neun Monate 
vor Ablauf der jeweiligen Amtszeit des Rundfunkrates im Internet-
auftritt des Rundfunk Berlin-Brandenburg bekannt gemacht werden. 
Das Abgeordnetenhaus von Berlin und der Landtag Brandenburg 
beschließen jeweils abwechselnd mit Zwei-Drittel-Mehrheit und 
spätestens drei Monate vor Ablauf der jeweiligen Amtszeit, welcher 
Gruppe ein Sitz für die nachfolgende Amtszeit des Rundfunkrates 
zusteht. Das zu entsendende Mitglied darf durch die jeweils entsen-
dungsberechtigte Gruppe erst nach dem Beschluss des Abgeordne-
tenhauses von Berlin oder des Landtages Brandenburg bestimmt 
werden. Für den Fall des Erlöschens der Mitgliedschaft nach Ab-
satz 5 ist durch das Abgeordnetenhaus von Berlin und den Landtag 
Brandenburg eine Nachrückliste vorzuhalten. Einzelheiten des 
Wahlverfahrens können das Abgeordnetenhaus von Berlin und der 
Landtag Brandenburg in ihren Geschäftsordnungen regeln. 

(3) Im Rundfunkrat sollen über die Mitglieder ausreichend Kennt-
nisse auf den Gebieten des Rundfunks, der Telemedien, der Wirt-
schaft und des Rechts vorhanden sein. 

(4) Die Amtszeit des Rundfunkrates beträgt vier Jahre. Nach Ab-
lauf der Amtszeit führt der Rundfunkrat die Geschäfte bis zum Zu-
sammentritt des neuen Rundfunkrates weiter. Die oder der Vorsit-
zende des Rundfunkrates setzt den entsendungsberechtigten Stellen 
eine Frist für die Benennung der Mitglieder und beruft die erste 
Sitzung des neuen Rundfunkrates ein. Sie oder er nimmt die Be-
nennungen der Mitglieder des neuen Rundfunkrates entgegen und 
stellt die ordnungsgemäße Entsendung fest. 
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einzelnen Mitgliedern des Rundfunkrates zur Wahrnehmung ihrer 
Aufsichtsfunktion zu. In begründeten Einzelfällen kann der Rund-
funkrat geeignete externe Sachverständige einbeziehen.

(5) Der Rundfunkrat bildet als ständige Ausschüsse einen Pro-
grammausschuss  sowie  einen Haushalts-  und Finanzausschuss;  er 
kann weitere nicht ständige Ausschüsse für bestimmte Sachgebiete 
und besondere Aufgaben bilden. Die Mitglieder der Ausschüsse 
werden vom Rundfunkrat aus seiner Mitte gewählt. In einem Aus-
schuss darf der Anteil der staatlichen und staatsnahen Mitglieder 
nach § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 15, 16 und 26 ein Drittel der 
Ausschussmitglieder nicht übersteigen. Die Sitzungen der Aus-
schüsse finden grundsätzlich nichtöffentlich statt.

§ 22 Sitzungen des Rundfunkrates
(1) Der Rundfunkrat wählt mit der Mehrheit der Stimmen der 

ordnungsgemäß entsandten Mitglieder aus seiner Mitte eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter. Bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden wird die Sit-
zung von dem an Lebensjahren ältesten Mitglied geleitet. 

(2) Die oder der Vorsitzende kann vom Rundfunkrat mit der 
Mehrheit der Stimmen der ordnungsgemäß entsandten Mitglieder 
abgewählt werden. Gleiches gilt für die Stellvertreterin oder den 
Stellvertreter. 

(3) Die oder der Vorsitzende beruft den Rundfunkrat mindestens 
vierteljährlich unter Angabe der Tagesordnung und Mitteilung der 
Beschlussgegenstände zu einer ordentlichen Sitzung ein. Auf Antrag 
eines Viertels der Mitglieder des Rundfunkrates, von drei Mitglie-
dern des Verwaltungsrates oder der Intendantin oder des Intendanten 
hat die oder der Vorsitzende eine außerordentliche Sitzung einzube-
rufen. In dem Antrag muss der Beratungsgegenstand genannt sein. 
Beschlussvorlagen sind vor der Sitzung innerhalb einer in der Ge-
schäftsordnung zu bestimmenden, angemessenen Frist vorzulegen.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates, die Intendantin oder der 
Intendant sowie die Direktorinnen und Direktoren sind zu den Sit-
zungen des Rundfunkrates einzuladen; ihnen wird auf Verlangen zu 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs das Wort erteilt. Auf Ver-
langen des Rundfunkrates sind die Intendantin oder der Intendant, 
die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrates sowie die Direktorin-
nen  und  Direktoren  zur  Teilnahme  verpflichtet.  Der  Rundfunkrat 
kann beschließen, die Intendantin oder den Intendanten sowie die 
Direktorinnen und Direktoren von seinen Beratungen auszuschlie-
ßen. An den Sitzungen des Rundfunkrates nehmen zwei vom Perso-
nalrat entsandte Mitarbeitende des Rundfunk Berlin-Brandenburg 
mit beratender Stimme teil; ihnen wird auf Verlangen zu Angelegen-
heiten ihres Aufgabenbereichs das Wort erteilt. Sofern ausnahms-
weise Bedarf besteht, kann der Rundfunkrat auch Beschäftigte oder 
ständige freie Mitarbeitende des Rundfunk Berlin-Brandenburg zur 
Beurteilung einzelner Überwachungsgegenstände hinzuziehen.

(5) Die Sitzungen werden grundsätzlich als Präsenzsitzungen 
durchgeführt. In begründeten Ausnahmefällen können sie mittels 
Videoschaltkonferenzen, auch in hybrider Form, durchgeführt wer-
den. Die Entscheidung hierüber trifft die oder der Vorsitzende. 
(6) Die Sitzungen des Rundfunkrates sind öffentlich. Die Herstel-

lung von Öffentlichkeit umfasst einen elektronischen Übermitt-
lungsweg; im Fall von Absatz 5 Satz 2 kann die Öffentlichkeit auch 
ausschließlich im elektronischen Übermittlungsweg hergestellt 
werden. Der Rundfunkrat kann im Einzelfall durch Beschluss die 
Öffentlichkeit ausschließen. Einzelpersonalangelegenheiten und 
Angelegenheiten, in denen die Offenlegung von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen des Rundfunk Berlin-Brandenburg oder Dritter 
unvermeidbar ist, werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. 
Die Beteiligten sind zur Verschwiegenheit über die ihnen im Zu-
sammenhang mit der nichtöffentlichen Beratung bekannt geworde-
nen Tatsachen, soweit diese nicht offenkundig sind, sowie über den 
Inhalt der Beratung und die Abstimmung verpflichtet, es sei denn, 
dass der Rundfunkrat etwas Anderes beschließt.

(7) Die Tagesordnungen der Sitzungen des Rundfunkrates werden 
zeitgleich mit dem Versand an die Mitglieder des Aufsichtsgremiums 

dessen Mitgliedschaft vorzeitig erloschen ist. Abweichungen zu-
gunsten einer geschlechterparitätischen Besetzung sind möglich.

(5) Wird das Recht zur Entsendung von Mitgliedern oder Ersatz-
mitgliedern nicht ausgeübt, gilt die Besetzung des Rundfunkrates als 
ordnungsgemäß und es verringert sich die Zahl der Mitglieder ent-
sprechend. 

§ 21 Aufgaben des Rundfunkrates
(1) Der Rundfunkrat erstellt Richtlinien für die Angebote des 

Rundfunk Berlin-Brandenburg, überwacht die Einhaltung dieser 
Richtlinien und des Auftrags und berät die Intendantin oder den In-
tendanten in allgemeinen Angebotsangelegenheiten. Die Richtlinien 
nach Satz 1 umfassen die Festsetzung inhaltlicher und formaler 
Qualitätsstandards sowie standardisierter Prozesse zu deren Über-
prüfung und sind in dem Bericht nach § 3 Absatz 7 Satz 1 zu veröf-
fentlichen und regelmäßig zu überprüfen. Der Rundfunkrat kann 
feststellen, dass einzelne Angebote gegen den Auftrag im Sinne des 
§ 3 verstoßen, und die Intendantin oder den Intendanten mit schrift-
licher Begründung auffordern, einen festgestellten Verstoß zu be-
seitigen oder künftig zu unterlassen. Eine Kontrolle einzelner An-
gebote durch den Rundfunkrat vor ihrer Ausstrahlung oder Veröf-
fentlichung ist nicht zulässig. 

(2) Der Rundfunkrat hat ferner folgende Aufgaben:
1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und deren Abberu-

fung aus wichtigem Grund; einem abzuberufenden Mitglied ist 
vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben,

2. Wahl und Abberufung der Intendantin oder des Intendanten, 
3. Wahl der Direktorin oder des Direktors für den programmlichen 

Bereich und der Leitungen der Landesangebote auf Vorschlag 
der Intendantin oder des Intendanten, 

4. Erlass von Satzungen mit Ausnahme der Finanzordnung, 
5. Genehmigung des jährlichen Wirtschaftsplans; dabei kann der 

Rundfunkrat nicht über den vom Verwaltungsrat festgestellten 
Gesamtansatz der Aufwendungen hinausgehen, 

6. Feststellung des Geschäftsberichts,
7. Entlastung der Intendantin oder des Intendanten sowie der Di-

rektorinnen und Direktoren auf Vorschlag des Verwaltungsrates, 
8. Beschlussfassung über die Zielvorgaben und die Genehmigung 

des Berichts nach § 3 Absatz 7, 
9. Beschlussfassung über Telemedienkonzepte nach § 32 Absatz 1 

des Medienstaatsvertrages und Wahrnehmung der Aufgaben 
nach § 32 Absatz 5 bis 7 des Medienstaatsvertrages, 

10. Erlass von Richtlinien nach § 31 Absatz 1 und 4, § 32 Absatz 3 
und § 45 des Medienstaatsvertrages,

11. Ernennung und Abberufung der oder des Rundfunkdatenschutz-
beauftragten nach § 47 Absatz 1. 

(3) Der Zustimmung des Rundfunkrates bedürfen: 
1. die vom Verwaltungsrat zu erlassende Finanzordnung und deren 

Änderungen, 
2. die Abberufung der Direktorin oder des Direktors für den pro-

grammlichen Bereich und der Leitungen der Landesangebote,
3. die Bestimmung einer Direktorin oder eines Direktors zur Stell-

vertreterin oder zum Stellvertreter der Intendantin oder des In-
tendanten, 

4. der Abschluss von einzelnen oder inhaltlich und zeitlich zusam-
menhängenden angebotsbezogenen Verträgen mit privaten Drit-
ten, die einzeln oder zusammen einen Wert von 1 000 000 Euro 
überschreiten, 

5. die Aufstellung des Statuts nach § 34 und dessen Änderungen.
(4) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Rundfunkrat von der 

Intendantin oder dem Intendanten, vom Verwaltungsrat und von den 
Direktorinnen und Direktoren die erforderlichen Auskünfte verlan-
gen, Einsicht in die Unterlagen des Rundfunk Berlin-Brandenburg 
nehmen und Vermögensgegenstände des Rundfunk Berlin-Branden-
burg in Augenschein nehmen. Die Rechte nach Satz 1 stehen auch 
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legen ist, inwiefern diese jeweils über ausreichende Sachkunde in 
Aufgabenbereichen des Verwaltungsrates verfügen. Die Einzelhei-
ten regelt die Geschäftsordnung des Rundfunkrates.

(3) Die Amtszeit des Verwaltungsrates beträgt vier Jahre. § 19 
Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 gilt entsprechend. Scheidet ein 
Mitglied des Verwaltungsrates vorzeitig aus, ist innerhalb von vier 
Monaten nach Ausscheiden für den Rest der Amtszeit nach den für 
die Wahl des Mitglieds geltenden Bestimmungen ein neues Mitglied 
zu bestimmen.

§ 25 Aufgaben des Verwaltungsrates
(1) Der Verwaltungsrat überwacht und berät die Intendantin oder 

den Intendanten sowie die Direktorinnen und Direktoren in der Ge-
schäftsführung mit Ausnahme der inhaltlichen Gestaltung der An-
gebote. Er wacht über eine wirtschaftliche und sparsame Haushalts- 
und Wirtschaftsführung.

(2) Der Verwaltungsrat hat ferner folgende Aufgaben: 
1. Abschluss und Kündigung des Dienstvertrages mit der Inten-

dantin oder dem Intendanten, 
2. Wahl der Direktorin oder des Direktors für den administrativen 

Bereich auf Vorschlag der Intendantin oder des Intendanten,
3. Vertretung des Rundfunk Berlin-Brandenburg gegenüber der In-

tendantin oder dem Intendanten in allen Rechtsgeschäften und 
Rechtsstreitigkeiten, 

4. Prüfung und Feststellung des Wirtschaftsplans sowie dessen 
Weiterleitung mit einer schriftlichen Stellungnahme an den 
Rundfunkrat, 

5. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung des Berichts des Abschlussprüfers, 

6. Prüfung des Geschäftsberichts und dessen Weiterleitung mit ei-
ner schriftlichen Stellungnahme an den Rundfunkrat, 

7. Prüfung und Erörterung des Strategie- und Entwicklungsplans,
8. Erlass der Finanzordnung, 
9. Kontrolle der Beteiligung an Unternehmen unter Berücksichti-

gung der Berichte nach § 42 Absatz 1 und 2 des Medienstaats-
vertrages und der Prüfungsergebnisse nach § 43 Absatz 2 des 
Medienstaatsvertrages,

10. Auswahl des Abschlussprüfers im Benehmen mit dem Rech-
nungshof von Berlin und dem Landesrechnungshof Branden-
burg, Erteilung des Prüfauftrags an diesen und Abschluss der 
Honorarvereinbarung mit diesem. Das den Abschluss durchfüh-
rende Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist spätestens nach fünf 
Jahren zu wechseln. Näheres zur Begleitung der Abschlussprü-
fung  durch  den Verwaltungsrat  und  zu  den  Pflichten  des Ab-
schlussprüfers regelt die Satzung. 

(3) Der Zustimmung des Verwaltungsrates bedürfen: 
1. die mittelfristige Finanzplanung, 
2. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, 
3. der Abschluss von Immobilienpacht- und Immobilienmietver-

trägen mit einer Vertragsdauer von mehr als einem Jahr, wenn 
der Gegenstand des Vertrages einen Wert von 200 000 Euro pro 
Jahr überschreitet,

4. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen sowie die Beteili-
gung an ihnen, 

5. die Abberufung der Direktorin oder des Direktors für den ad-
ministrativen Bereich,

6. Abschluss und Kündigung von Anstellungsverträgen und sonsti-
gen vergütungsrelevanten Vereinbarungen mit Angestellten, de-
ren Bezüge über der höchsten Tarifgruppe liegen, 

7. der Abschluss von Tarifverträgen und das Konzept des Rund-
funk Berlin-Brandenburg zur Vergütung von Angestellten, deren 
Bezüge über der höchsten Tarifgruppe liegen, 

8. die Aufnahme von Anleihen und die Inanspruchnahme von Kre-
diten, soweit sie nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen sind, 

veröffentlicht; dabei ist dem Schutz personenbezogener Daten 
Rechnung zu tragen. Über den Verlauf der Sitzungen des Rundfunk-
rates und seiner vorberatenden Ausschüsse einschließlich der jewei-
ligen Beschlussfassungen ist eine Niederschrift anzufertigen. Im 
Anschluss an die Sitzungen sind Zusammenfassungen der wesentli-
chen Ergebnisse der Sitzungen des Rundfunkrates und seiner vor-
beratenden Ausschüsse sowie eine Anwesenheitsliste zu veröffent-
lichen. Die Veröffentlichung der wesentlichen Ergebnisse der Sit-
zungen hat unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
sowie des Schutzes personenbezogener Daten der Beschäftigten des 
Rundfunk Berlin-Brandenburg zu erfolgen. Berechtigte Interessen 
Dritter an einer Geheimhaltung sind zu wahren.

§ 23 Beschlussfassung und Arbeitsweise des Rundfunkrates
(1) Der Rundfunkrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

der Mitglieder anwesend ist und ordnungsgemäß geladen wurde. 
Bei Sitzungen, die mittels Videoschaltkonferenzen, auch in hybrider 
Form, durchgeführt werden, ist auf geeignete Art und Weise sicher-
zustellen, dass die Anwesenheit überprüft und die Abstimmungen 
den einzelnen Mitgliedern zugeordnet werden können. Stellt die 
oder der Vorsitzende die Beschlussunfähigkeit fest, hat sie oder er 
binnen zwei Wochen mit derselben Tagesordnung erneut zu laden. 
Der Rundfunkrat ist dann unabhängig von der Anzahl der anwesen-
den Mitglieder beschlussfähig, wenn in der Ladung darauf hinge-
wiesen worden ist. 

(2) In begründeten Ausnahmefällen sind Beschlüsse im schriftli-
chen Umlaufverfahren zulässig, wenn die besondere Eilbedürftig-
keit durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden dargelegt wird und 
die Mehrheit der Mitglieder dem Verfahren zustimmt. Sofern im Fall 
von Absatz 1 Satz 2 Beschlüsse gefasst werden, sind diese im Um-
laufverfahren zu bestätigen. 

(3) Bei Beschlüssen entscheidet vorbehaltlich von Absatz 4 und 5 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(4) Die Mehrheit der Stimmen der ordnungsgemäß entsandten 
Mitglieder ist notwendig bei der Wahl der Mitglieder des Verwal-
tungsrates durch den Rundfunkrat.

(5) Die Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen ist 
notwendig bei: 
1. Beschlüssen über Satzungen nach § 1 Absatz 3, 
2. Wahl und Abberufung der Intendantin oder des Intendanten, 
3. Wahl und Abberufung der Direktorinnen und Direktoren, 
4. Wahl und Abberufung der Leitungen der Landesangebote,
5. Abberufung der vom Rundfunkrat gewählten Mitglieder des 

Verwaltungsrates.
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 bis 4 ist zusätzlich die Mehr-
heit der Stimmen der ordnungsgemäß entsandten Mitglieder not-
wendig.

§ 24 Zusammensetzung und Amtsdauer des Verwaltungsrates
(1) Der Verwaltungsrat setzt sich aus acht Mitgliedern zusammen. 

Davon wählt der Rundfunkrat sieben sachverständige Mitglieder, 
darunter mindestens drei Frauen. Ein Mitglied wählt der Personalrat 
aus seiner Mitte. Die Selbstverpflichtungserklärung nach § 16 Ab-
satz 2 Satz 2 ist Voraussetzung für eine wirksame Wahl. Die Mit-
glieder des Verwaltungsrates müssen insgesamt Erfahrungen in den 
Bereichen der Wirtschaftsprüfung, der Betriebswirtschaft, des 
Rechts und der Medienwirtschaft oder der Medienwissenschaft auf-
weisen, nachgewiesen jeweils durch eine mindestens fünfjährige 
Berufserfahrung in dem jeweiligen Bereich. Unter den sachverstän-
digen Mitgliedern muss eines über die Befähigung zum Richteramt 
und soll ein weiteres über das Wirtschaftsprüferexamen verfügen. 

(2) Für die Wahl gemäß Absatz 1 Satz 2 gibt der Rundfunkrat 
spätestens vier Monate vor Ablauf der jeweiligen Amtszeit des Ver-
waltungsrates das Bewerbungsverfahren und die Bewerbungsfrist, 
die vier Wochen nicht unterschreiten soll, öffentlich bekannt. Inner-
halb der Bewerbungsfrist kann zudem jedes Rundfunkratsmitglied 
Kandidatinnen oder Kandidaten vorschlagen, wobei konkret darzu-
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es sei denn, der Verwaltungsrat beschließt in begründeten Fällen et-
was Anderes. 

(4) Die oder der Vorsitzende des Rundfunkrates hat das Recht, an 
den Sitzungen des Verwaltungsrates teilzunehmen und gehört zu 
werden. Gleiches gilt für die Stellvertreterin oder den Stellvertreter. 

§ 27 Beschlussfassung und Arbeitsweise des Verwaltungsrates
(1) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die 

Hälfte  der  Mitglieder  anwesend  ist  und  ordnungsgemäß  geladen 
wurde. Im Fall von § 26 Absatz 2 Satz 5 ist auf geeignete Art und 
Weise sicherzustellen, dass die Anwesenheit überprüft und die Ab-
stimmungen den einzelnen Mitgliedern zugeordnet werden können. 
Stellt die oder der Vorsitzende die Beschlussunfähigkeit fest, gilt 
§ 23 Absatz 1 Satz 3 und 4 entsprechend. 

(2) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse vorbehaltlich von 
Satz 2 mit einfacher Mehrheit; bei Stimmengleichheit zählt die 
Stimme der oder des Vorsitzenden doppelt. In den Fällen von § 25 
Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 5 ist die Mehrheit der 
Stimmen der ordnungsgemäß gewählten Mitglieder und die Mehr-
heit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. § 23 
Absatz 2 gilt entsprechend, wobei sicherzustellen ist, dass nur teil-
nahmeberechtigte Personen Kenntnis von dem Inhalt der Unterlagen 
nehmen können.

§ 28 Kostenerstattung und Vergütung
(1) Die Mitglieder des Rundfunkrates sind ehrenamtlich tätig. Sie 

haben Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgel-
der nach Maßgabe der Satzung. Aufwandsentschädigungen und 
Sitzungsgelder sind der Höhe nach zu veröffentlichen.

(2) Den vom Rundfunkrat gewählten Mitgliedern des Verwal-
tungsrates ist für ihre Tätigkeit eine Vergütung zu gewähren. Diese 
hat in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des Ver-
waltungsrates zu stehen. Dem Personalratsmitglied im Verwaltungs-
rat ist eine dessen Aufgaben im Verwaltungsrat angemessene Frei-
stellung  von  den  arbeitsvertraglichen  Pflichten  unter  Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts zu gewähren. 

(3) Das Nähere regelt die Satzung. 

2. Intendantin oder Intendant

§ 29 Wahl und Abberufung
(1) Das Amt der Intendantin oder des Intendanten ist öffentlich 

auszuschreiben. Die Intendantin oder der Intendant wird vom Rund-
funkrat für fünf Jahre gewählt. Die Wahl zur Intendantin oder zum 
Intendanten setzt eine aktive Bewerbung im Rahmen der öffentli-
chen Ausschreibung nach Satz 1 voraus. Die Wahl erfolgt spätestens 
sechs Monate vor Ablauf der laufenden Amtszeit, bei vorzeitigem 
Ausscheiden unverzüglich spätestens innerhalb von sechs Monaten. 
Die zweimalige Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Zur Vorbereitung der Wahl der Intendantin oder des Intendan-
ten bildet der Rundfunkrat eine Findungskommission. Diese besteht 
aus den Vorsitzenden des Rundfunkrates und seiner ständigen Aus-
schüsse, dem Personalratsmitglied im Verwaltungsrat sowie der 
oder dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Verwal-
tungsrates, das durch den Verwaltungsrat zu bestimmen ist. Die 
Findungskommission hat insbesondere die Aufgabe, das Anforde-
rungsprofil der Intendantin oder des Intendanten für die öffentliche 
Ausschreibung nach Absatz 1 Satz 1 zu erstellen, im Rahmen des 
Ausschreibungsverfahrens eingegangene Bewerbungen zu sichten 
und dem Rundfunkrat geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Wahl vorzuschlagen. Die Findungskommission ist beschlussfähig, 
wenn mehr  als die Hälfte  ihrer Mitglieder  anwesend  ist. Sie  fasst 
ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stim-
mengleichheit bedeutet Ablehnung. Das Weitere regelt eine Ge-
schäftsordnung.

(3) Kommt innerhalb der Frist nach Absatz 1 Satz 3 die Wahl im 
Rundfunkrat  nicht  zustande,  findet  nach Ablauf  eines Monats  ein 
weiterer Wahlgang statt. Das Weitere regelt die Satzung.

9. die Übernahme von fremden Verbindlichkeiten, Bürgschaften 
und Garantien,

10. jedes sonstige einzelne Rechtsgeschäft oder inhaltlich und zeit-
lich zusammenhängende Rechtsgeschäfte, die einzeln oder zu-
sammen einen Wert von 200 000 Euro überschreiten, soweit es 
sich nicht um Verträge über Herstellung, Erwerb, Veräußerung 
und Auswertung von Programm- oder Angebotsteilen oder ent-
sprechenden Rechten handelt, 

11. der Bericht nach § 45, 
12. die Tätigkeitsbereiche der kommerziellen Tochterunternehmen 

vor Aufnahme der Tätigkeit nach § 40 des Medienstaatsvertra-
ges, 

13. die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführerinnen oder 
Geschäftsführern von Unternehmen, an denen der Rundfunk 
Berlin-Brandenburg mit Mehrheit beteiligt ist,

14. die vom Rundfunkrat zu erlassenden Satzungen und deren Än-
derungen sowie der Erlass und die Änderung von sonstigen an-
staltsinternen Regelwerken mit erheblicher organisatorischer 
oder finanzieller Bedeutung,

15. die Benennung der oder des Datenschutzbeauftragten für den 
Rundfunk Berlin-Brandenburg nach § 48 Absatz 8,

16. die Geschäftsordnung des Direktoriums.
(4) Eine nach Absatz 3 zustimmungspflichtige Maßnahme bedarf 

im Falle der Überschreitung der zuletzt genehmigten Kosten in 
Höhe von mindestens fünf Prozent oder mindestens 25 000 Euro der 
erneuten Zustimmung des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat 
kann seine Zustimmung zu einzelnen Maßnahmen nach Absatz 3 
allgemein und widerruflich erteilen; er hat diese Entscheidung regel-
mäßig zu überprüfen. 

(5) Der Verwaltungsrat kann für bestimmte Sachgebiete und be-
sondere Aufgaben beratende Ausschüsse bilden. Einem Ausschuss 
müssen mindestens drei Mitglieder angehören. Die Sitzungen der 
Ausschüsse finden grundsätzlich nichtöffentlich statt. Die Gesamt-
verantwortung des Verwaltungsrates bleibt unberührt.

(6) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Verwaltungsrat von 
der Intendantin oder dem Intendanten, vom Rundfunkrat und von 
den Direktorinnen und Direktoren die erforderlichen Auskünfte ver-
langen, Einsicht in die Unterlagen des Rundfunk Berlin-Branden-
burg nehmen und Vermögensgegenstände des Rundfunk Berlin-
Brandenburg in Augenschein nehmen. Die Rechte nach Satz 1 stehen 
auch einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrates zur Wahrnehmung 
ihrer Aufsichtsfunktion zu. Der Verwaltungsrat kann zur Untersu-
chung einzelner Vorgänge geeignete externe Sachverständige beauf-
tragen und Sonderprüfungen vornehmen. Sofern ausnahmsweise 
Bedarf besteht, kann der Verwaltungsrat auch Beschäftigte oder 
ständige freie Mitarbeitende des Rundfunk Berlin-Brandenburg zur 
Beurteilung einzelner Überwachungsgegenstände hinzuziehen. 

§ 26 Sitzungen des Verwaltungsrates 
(1) § 22 Absatz 1 und 2 gilt entsprechend. 
(2) Die oder der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat in der 

Regel einmal im Monat, mindestens jedoch alle zwei Monate, unter 
Angabe der Tagesordnung und Mitteilung der Beschlussgegenstän-
de zu einer ordentlichen Sitzung ein. Auf Antrag von mindestens 
drei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder der Intendantin oder des 
Intendanten hat die oder der Vorsitzende eine außerordentliche Sit-
zung einzuberufen. In dem Antrag muss der Beratungsgegenstand 
genannt sein. Beschlussvorlagen sind vor der Sitzung innerhalb einer 
in der Geschäftsordnung zu bestimmenden, angemessenen Frist vor-
zulegen. Die Sitzungen werden grundsätzlich als Präsenzsitzungen 
durchgeführt und sind nichtöffentlich. In begründeten Ausnahme-
fällen können sie als Telefon- oder Videoschaltkonferenz, jeweils 
auch in hybrider Form, durchgeführt werden. Die Entscheidung 
hierüber trifft die oder der Vorsitzende. § 22 Absatz 7 gilt entspre-
chend.

(3) An den Sitzungen des Verwaltungsrates nehmen die Intendan-
tin oder der Intendant sowie die Direktorinnen und Direktoren teil, 
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sichtsgremien und der Beratungen im Direktorium nach § 33 Ab-
satz 2 leiten die Direktorinnen und Direktoren ihren Geschäftsbe-
reich selbstständig und in eigener Verantwortung.

(3) Die Intendantin oder der Intendant bestimmt eine Direktorin 
oder einen Direktor zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter.

§ 33 Zusammensetzung, Aufgaben, Pflichten und Haftung
(1) Die Intendantin oder der Intendant sowie die Direktorinnen 

und Direktoren bilden zusammen das Direktorium. Das Direktorium 
gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese bedarf der Zustimmung des 
Verwaltungsrates.

(2) Das Direktorium ist unter Beachtung der Gesamtverantwor-
tung der Intendantin oder des Intendanten zuständig insbesondere 
für: 
1. alle Angelegenheiten, die für den Rundfunk Berlin-Brandenburg 

von erheblicher Bedeutung sind, wie 
a) Grundsatzfragen der Programm-, Digital- und Personalstra-

tegie, 
b) Aufstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses 

und der mittelfristigen Finanzplanung,
c) Erstellung des Geschäftsberichts sowie des Strategie- und 

Entwicklungsplans, 
d) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, 
e) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligun-

gen, 
f) Einstellung, Entlassung und Umgruppierung von Personal, 

2. die Klärung von Meinungsverschiedenheiten über Angelegen-
heiten, die mehrere Geschäftsbereiche berühren, auf Antrag ei-
ner Direktorin oder eines Direktors.

Erhebt die Intendantin oder der Intendant Widerspruch gegen einen 
Beschluss des Direktoriums, gilt der Beschluss als nicht gefasst. 
Dem Verwaltungsrat ist dies in der auf die Entscheidung folgenden 
Sitzung mitzuteilen.

(3) Die Leitungen der Landesangebote, die Chefredakteurin oder 
der Chefredakteur und die Justiziarin oder der Justiziar nehmen an 
den Sitzungen des Direktoriums mit beratender Stimme teil.

(4) § 31 gilt für die Direktorinnen und Direktoren entsprechend.

4. Redaktionsstatut und Personalvertretung

§ 34 Redaktionsstatut
Die Intendantin oder der Intendant stellt im Benehmen mit der 

Redaktionsvertretung ein Redaktionsstatut auf, in dem die Wahl und 
die Rechte der Redaktionsvertretung sowie die Schlichtung von 
Konfliktfällen mit  der  Leitung  des Rundfunk Berlin-Brandenburg 
geregelt werden. Das Redaktionsstatut und dessen Änderungen be-
dürfen der Zustimmung des Rundfunkrates.

§ 35 Personalvertretung 
(1)  Für  den  Rundfunk  Berlin-Brandenburg  finden  das  Bundes-

personalvertretungsgesetz vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1614) in der 
jeweils geltenden Fassung und die dazu erlassenen Rechtsverord-
nungen nach Maßgabe der für die Rundfunkanstalt des Bundesrechts 
„Deutsche Welle“ geltenden Vorschriften entsprechende Anwen-
dung, wobei Personen in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis 
als Beschäftigte im Sinne des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
angesehen und ihre Interessen über den Personalrat vertreten wer-
den. Abweichend von den jeweils geltenden Vorschriften des Bun-
despersonalvertretungsgesetzes erstreckt sich das Recht des Perso-
nalrats zur Mitbestimmung auch auf den Fall der ordentlichen Kün-
digung. Bei arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten, die maßgeblich 
an der Programmgestaltung beteiligt sind, wirkt der Personalrat bei 
Einstellung oder Beendigung der Tätigkeit nur auf Antrag der oder 
des Betroffenen mit.

(2) Dienststelle im Sinne des Personalvertretungsrechts ist Berlin.

(4) Die Intendantin oder der Intendant kann vor Ablauf der fest-
gesetzten Amtszeit aus wichtigem Grund, auch auf Vorschlag des 
Verwaltungsrates, durch Beschluss des Rundfunkrates abberufen 
werden. Der Rundfunkrat holt vor der Beschlussfassung eine Stel-
lungnahme des Verwaltungsrates ein. Die Intendantin oder der In-
tendant ist vor der Entscheidung zu hören.

(5) Wahl und Abstimmung über die Abberufung der Intendantin 
oder des Intendanten erfolgen geheim.

§ 30 Aufgaben 
(1) Die Intendantin oder der Intendant leitet den Rundfunk Berlin-

Brandenburg. Unbeschadet der Rechte der anderen Organe ist sie 
oder er für die gesamten Geschäfte des Rundfunk Berlin-Branden-
burg einschließlich der Gestaltung des Programms verantwortlich. 
Sie oder er führt die Geschäfte nach Maßgabe der für den Rundfunk 
Berlin-Brandenburg geltenden Gesetze, staatsvertraglichen Rege-
lungen und internen Verfahrensordnungen und Richtlinien sowie der 
Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Sie oder er 
führt den Vorsitz des Direktoriums nach § 33 Absatz 1 Satz 1.

(2) Die Intendantin oder der Intendant vertritt den Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg gerichtlich und außergerichtlich. Die Satzung re-
gelt die Vertretungsbefugnis; insbesondere bestimmt sie die Fälle, in 
denen die Intendantin oder der Intendant zur Vertretung der Mit-
zeichnung der Stellvertreterin oder des Stellvertreters oder einer 
Direktorin oder eines Direktors bedarf. § 25 Absatz 2 Nummer 3 
bleibt unberührt. 

(3) Die Intendantin oder der Intendant entwirft die Zielvorgaben 
und erstellt den Bericht gemäß § 3 Absatz 7. 

(4) Die Intendantin oder der Intendant erstellt den Bericht nach  
§ 45.

(5) Die Intendantin oder der Intendant hat das jeweils zuständige 
Aufsichtsgremium zeitnah und umfassend über die für den Rund-
funk Berlin-Brandenburg und seine Beteiligungsunternehmen be-
deutsamen Angelegenheiten zu unterrichten. 

§ 31 Pflichten und Haftung
(1) Die Intendantin oder der Intendant hat die Sorgfalt einer or-

dentlichen und gewissenhaften Geschäftsleitung zu wahren. 
(2) Verletzt die Intendantin oder der Intendant ihre oder seine 

Pflicht nach Absatz 1 schuldhaft, ist sie oder er dem Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens 
verpflichtet;  eine Haftung wegen  leichter Fahrlässigkeit  ist  ausge-
schlossen. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn die Intendan-
tin oder der Intendant bei einer Entscheidung vernünftigerweise an-
nehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum 
Wohle des Rundfunk Berlin-Brandenburg zu handeln. Im Streitfall 
trifft sie oder ihn die Beweislast.

(3) Im Falle des Abschlusses einer Versicherung zur Absicherung 
der Intendantin oder des Intendanten gegen Risiken aus der berufli-
chen Tätigkeit für den Rundfunk Berlin-Brandenburg ist ein ange-
messener Selbstbehalt von mindestens zehn Prozent des eingetrete-
nen Schadens, höchstens aber in Höhe der festen jährlichen Vergü-
tung der Intendantin oder des Intendanten, vorzusehen. 

3. Direktorium

§ 32 Direktorinnen und Direktoren
(1) Die Intendantin oder der Intendant schlägt dem Rundfunkrat 

die Kandidatinnen und Kandidaten für die Stelle der Direktorin oder 
des Direktors für den programmlichen Bereich und dem Verwal-
tungsrat die Kandidatinnen und Kandidaten für die Stelle der Direk-
torin oder des Direktors für den administrativen Bereich vor. Die 
Direktorinnen und Direktoren werden für höchstens fünf Jahre ge-
wählt; die wiederholte Wahl ist zulässig. Die Intendantin oder der 
Intendant kann sie abberufen. 

(2) Unter Beachtung der Gesamtverantwortung der Intendantin 
oder des Intendanten sowie im Rahmen der Beschlüsse der Auf-



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      79. Jahrgang      Nr. 34      23. Dezember 2023 435

(7) Mit dem Wirtschaftsplan ist dem Verwaltungsrat ein Strategie- 
und Entwicklungsplan vorzulegen, der die Vorstellung des Rund-
funk Berlin-Brandenburg für dessen strategische und strukturelle 
Entwicklung sowie den Ausbau seiner Einrichtungen, insbesondere 
für die Versorgung mit Landesangeboten, enthält. Die Investitionen 
in den Ländern sind getrennt auszuweisen.

§ 39 Jahresabschluss und Geschäftsbericht
(1) Nach Abschluss eines Geschäftsjahres ist der Jahresabschluss, 

bestehend aus einer Vermögensrechnung (Bilanz) sowie einer Er-
trags- und Aufwandsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung), 
aufzustellen und durch einen Geschäftsbericht (Lagebericht) zu er-
gänzen. Im Geschäftsbericht ist auch der Umfang der Auftrags- und 
Koproduktionen mit abhängigen und unabhängigen Produktionsun-
ternehmen darzustellen. Der Jahresabschluss und der Geschäftsbe-
richt sind in entsprechender Anwendung der handelsrechtlichen 
Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor 
der Feststellung zu prüfen. Der Abschlussprüfer ist mit den Fest-
stellungen und Berichten nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegeset-
zes vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sowie mit einem ge-
sonderten Bericht über die den leitenden Mitarbeitenden und den 
Mitgliedern der Aufsichtsgremien gewährten Vergütungen, Sit-
zungsgelder und Aufwandsentschädigungen (Bezügebericht) zu be-
auftragen.

(2) Nach Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprü-
fer und Feststellung des Jahresabschlusses durch den Verwaltungs-
rat veröffentlicht der Rundfunk Berlin-Brandenburg eine Gesamt-
übersicht über den Jahresabschluss, den Bestätigungsvermerk oder 
den Vermerk über dessen Versagung und den Geschäftsbericht. 

(3) Jahresabschluss, Geschäftsbericht und Berichte des Ab-
schlussprüfers werden von der Intendantin oder dem Intendanten 
dem Senat von Berlin, der Landesregierung von Brandenburg, dem 
Abgeordnetenhaus von Berlin, dem Landtag Brandenburg sowie 
dem Rechnungshof von Berlin und dem Landesrechnungshof Bran-
denburg übermittelt. 

§ 40  Kommerzielle Tätigkeiten und Beteiligungen an wirt-
schaftlichen Unternehmen

(1) Auf kommerzielle Tätigkeiten und Beteiligungen des Rund-
funk Berlin-Brandenburg an wirtschaftlichen Unternehmen, auf die 
Kontrolle seiner kommerziellen Tätigkeiten und Beteiligungen so-
wie auf die Haftung  für kommerziell  tätige Beteiligungsunterneh-
men finden die §§ 40 bis 44 des Medienstaatsvertrages Anwendung.

(2) Soweit dies nach Beteiligungsumfang und Gesellschaftszweck 
möglich und angemessen ist, soll eine angemessene Anzahl von 
Mitgliedern des Rundfunkrates und des Verwaltungsrates in das je-
weilige Aufsichtsgremium von Beteiligungsunternehmen entsandt 
werden. Bei Unternehmen, an denen der Rundfunk Berlin-Branden-
burg mit Mehrheit beteiligt ist, hat er sicherzustellen, dass die Vor-
sitzenden der Aufsichtsgremien an den Gesellschafterversammlun-
gen dieser Beteiligungsunternehmen ohne Stimmrecht teilnehmen 
können und ihnen dieselben Informations-, Frage- und Kontrollbe-
fugnisse wie einer Gesellschafterin oder einem Gesellschafter zu-
stehen.

(3) Alle Beteiligungen des Rundfunk Berlin-Brandenburg sind in 
dessen Internetauftritt zu veröffentlichen.

§ 41 Vergütungsstrukturen und Versorgung
(1) Die Vergütungsstrukturen des Rundfunk Berlin-Brandenburg 

sind auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung auszurichten. 
Die Bezüge der außertariflich vergüteten Beschäftigten sollen in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen ei-
ner Anstalt des öffentlichen Rechts im Allgemeinen und zur Lage 
des Rundfunk Berlin-Brandenburg im Speziellen stehen. Für das 
Grundgehalt der Intendantin oder des Intendanten bildet ein Äqui-
valent zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 11 nach dem Se-

III. Finanzwesen

§ 36 Grundsätze der Wirtschaftsführung
(1) Für die Wahrnehmung seines Auftrags gelten für den Rund-

funk Berlin-Brandenburg die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit, der Nachhaltigkeit sowie der Klarheit bei der finanzi-
ellen Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben. Der Rundfunk 
Berlin-Brandenburg hat so zu planen, dass die stetige Erfüllung sei-
nes Auftrags gesichert ist. Einnahmen des Rundfunk Berlin-Bran-
denburg dürfen nur zur Erfüllung seines Auftrags verwendet werden. 
(2)  Zur  besseren Überprüfbarkeit  und Kontrolle  der Haushalts- 

und Wirtschaftsführung setzt der Rundfunk Berlin-Brandenburg 
unter Einbeziehung des Verwaltungsrates und unter Berücksichti-
gung der Empfehlungen der Kommission zur Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs der Rundfunkanstalten Maßstäbe fest, die geeignet 
sind, die Bewertung der Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu ermöglichen. Die Rechnungshöfe sind 
an diese Maßstäbe nicht gebunden.
(3) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg finanziert  sich vorrangig 

aus Rundfunkbeiträgen, daneben aus Rundfunkwerbung und aus 
sonstigen Ertragsquellen. Angebote im Rahmen seines Auftrags ge-
gen besonderes Entgelt sind unzulässig; ausgenommen hiervon sind 
Begleitmaterialien. Einnahmen aus dem Angebot von Telefonmehr-
wertdiensten dürfen nicht erzielt werden. 

(4) Die Aufnahme von Krediten richtet sich nach der Finanzord-
nung und nach den Bestimmungen des Wirtschaftsplans.

§ 37 Finanzordnung
(1) Der Verwaltungsrat erlässt eine Satzung über das Finanzwesen 

(Finanzordnung). § 1 Absatz 3 Satz 3 und 4 findet entsprechend An-
wendung.

(2) Die Wirtschaftsführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 
richtet sich nach der Finanzordnung, einer mittelfristigen Finanz-
planung und dem jährlichen Wirtschaftsplan.

§ 38  Wirtschaftsplan, mittelfristige Finanzplanung, Strategie- 
und Entwicklungsplan

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(2) Der Wirtschaftsplan ist rechtzeitig vor Beginn des Geschäfts-

jahres dem Verwaltungsrat vorzulegen. Dieser unterbreitet ihn nach 
erfolgter Prüfung und Feststellung mit einer schriftlichen Stellung-
nahme dem Rundfunkrat, der ihn bis zum 31. Dezember des Vor-
jahres verabschiedet. 
(3) Der Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die Haushalts- und 

Wirtschaftsführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Er dient der 
Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der 
Aufgaben des Rundfunk Berlin-Brandenburg voraussichtlich not-
wendig ist. In ihm sind alle zu erwartenden Erträge und sonstigen 
Deckungsmittel, die voraussichtlichen Aufwendungen und Investi-
tionsausgaben sowie alle voraussichtlich benötigten Verpflichtungs-
ermächtigungen einzustellen. 

(4) Veränderungen des verabschiedeten Wirtschaftsplans sind nur 
dann zulässig, wenn der Rundfunkrat ihnen, nach vorheriger Prü-
fung, Feststellung und Stellungnahme des Verwaltungsrates, zu-
stimmt. 

(5) Solange kein Wirtschaftsplan vorliegt, sind die laufenden Aus-
gaben nach dem Wirtschaftsplan des Vorjahres zu leisten. Für außer-
ordentliche Ausgaben gilt dies nur dann, wenn sie auf Gesetz oder 
Vertrag beruhen oder der Rundfunkrat ihnen zugestimmt hat.

(6) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat eine mittelfristige Fi-
nanzplanung vorzunehmen. In ihr sind alle zu erwartenden Erträge 
und sonstigen Deckungsmittel, die voraussichtlichen Aufwendun-
gen und Investitionsausgaben sowie alle voraussichtlich benötigten 
Verpflichtungsermächtigungen  der  kommenden  vier  Jahre  einzu-
stellen. Die mittelfristige Finanzplanung ist jährlich fortzuschreiben 
und dem Verwaltungsrat gemeinsam mit dem Wirtschaftsplan vor-
zulegen. 
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§ 44 Interne Revision
Die interne Revision des Rundfunk Berlin-Brandenburg ist sach-

lich und personell so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben entspre-
chend den Grundprinzipien und Standards für die berufliche Praxis 
einer solchen Stelle effektiv und unabhängig wahrnehmen kann. Die 
Leitung der internen Revision berichtet regelmäßig, mindestens 
jährlich, an den Verwaltungsrat über die Prüfungsergebnisse und den 
Umsetzungsstand von Empfehlungen. Weitere Einzelheiten regelt 
die Revisionsordnung.

§ 45 Information der Landesparlamente
(1) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg erstattet jeweils zeitnah 

nach Vorliegen des Berichts der Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten nach § 3 Absatz 8 des Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrages dem Abgeordnetenhaus von Berlin 
und dem Landtag Brandenburg einen schriftlichen Bericht zur Infor-
mation über seine wirtschaftliche und finanzielle Lage. Der Bericht 
ist anschließend zu veröffentlichen.

(2) Der Bericht enthält insbesondere auch eine Darstellung der 
Geschäftsfelder von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, ein-
schließlich von Eckdaten dieser Gesellschaften, sofern sie publizi-
tätspflichtig  sind,  sowie der  strukturellen Veränderungen und Ent-
wicklungsperspektiven des Rundfunk Berlin-Brandenburg unter 
Einbeziehung bereits eingeleiteter und geplanter Einsparmaßnah-
men. Die Berichterstattung erstreckt sich jeweils auf einen Zeitraum 
von vier Jahren.

IV. Datenschutz

§ 46 Geltung von Datenschutzvorschriften
Soweit dieser Staatsvertrag oder der Medienstaatsvertrag nichts 

Anderes bestimmen, sind die für das Land Berlin geltenden Vor-
schriften über die Verarbeitung personenbezogener Daten anzuwen-
den.

§ 47  Ernennung und Unabhängigkeit der oder des Rundfunk-
datenschutzbeauftragten

(1) Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg ernennt 
mit Zustimmung des Verwaltungsrates als zuständige Aufsichtsbe-
hörde im Sinne des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. 
Mai 2016, S. 1) für die Dauer von vier Jahren eine Person zur oder 
zum Rundfunkdatenschutzbeauftragten; eine dreimalige Wiederer-
nennung ist zulässig. Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
muss über die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben und die zur 
Ausübung der erteilten Befugnisse erforderliche Qualifikation, Er-
fahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes per-
sonenbezogener Daten verfügen. Das Amt der oder des Rundfunk-
datenschutzbeauftragten kann nicht neben anderen Aufgaben inner-
halb des Rundfunk Berlin-Brandenburg und seiner Hilfs- und Be-
teiligungsunternehmen wahrgenommen werden. Sonstige Aufgaben 
müssen mit dem Amt der oder des Rundfunkdatenschutzbeauftragten 
zu vereinbaren sein und dürfen ihre oder seine Unabhängigkeit im 
Sinne des Absatzes 2 nicht gefährden. 

(2) Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in Ausübung 
des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie oder er 
unterliegt keiner Rechts- oder Fachaufsicht. Im Übrigen untersteht 
sie oder er der Dienstaufsicht des Verwaltungsrates und einer Fi-
nanzkontrolle nur insoweit, als ihre oder seine Unabhängigkeit bei 
der Ausübung des Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(3) Die Dienststelle der oder des Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten wird bei der Gremiengeschäftsstelle der Aufsichtsgremien ein-
gerichtet. Erfolgt in Abstimmung mit anderen Rundfunkanstalten 
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts die Bestellung einer 
oder  eines  gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten, findet 

natorengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 
2000 (GVBl. S. 221), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
15. November 2022 (GVBl. S. 621) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung die Obergrenze. 
(2) Altersversorgungszusagen für außertariflich Beschäftigte sind 

auf Leistungen entsprechend der für die Beschäftigten des Rund-
funk Berlin-Brandenburg geltenden tariflichen Altersversorgung zu 
beschränken. 

§ 42 Finanzkontrolle durch die Rechnungshöfe
(1) Die Ordnungsmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Haus-

halts- und Wirtschaftsführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 
werden vom Rechnungshof von Berlin und vom Landesrechnungs-
hof Brandenburg nach Maßgabe der folgenden Vorschriften regel-
mäßig geprüft. 

(2) Die Rechnungshöfe prüfen insbesondere:
1. die wirtschaftliche Gesamtsituation unter Einbeziehung der ge-

prüften und testierten Jahresabschlüsse,
2. die Erträge, die Aufwendungen, die Finanzplanung, das Vermö-

gen und die Schulden,
3.  Maßnahmen,  die  sich  finanziell  auswirken  können, wobei  In-

vestitionsmaßnahmen besonders zu berücksichtigen sind.
(3) Die Prüfung erstreckt sich auch auf die Einhaltung der für die 

Haushalts- und Wirtschaftsführung des Rundfunk Berlin-Branden-
burg geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere darauf, 
ob
1. der Wirtschaftsplan eingehalten worden ist,
2. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,
3. die Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder 

auf andere Weise wirksamer erfüllt werden können.

§ 43 Prüfungsverfahren der Rechnungshöfe
(1) Der Rechnungshof von Berlin und der Landesrechnungshof 

Brandenburg stimmen Verfahren und Prüfungsgegenstand miteinan-
der ab. Für die Zuleitung und Veröffentlichung der Prüfungsergeb-
nisse gilt § 37 des Medienstaatsvertrages.

(2) Die Rechnungshöfe verständigen sich mit dem Rundfunk 
Berlin-Brandenburg über die Grundsätze einer Prüfung in Bezug auf 
solche Unternehmen des privaten Rechts, an denen der Rundfunk 
Berlin-Brandenburg unmittelbar oder mittelbar, auch zusammen mit 
anderen Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen Rechts, mit 
Mehrheit beteiligt ist und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung 
diese Prüfung durch die Rechnungshöfe vorsieht. Der Rundfunk 
Berlin-Brandenburg  ist verpflichtet, die Aufnahme der dazu erfor-
derlichen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung 
der Unternehmen sicherzustellen.

(3) Erhebungen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg können die 
Rechnungshöfe durch Beauftragte vornehmen lassen. Sie können 
Sachverständige hinzuziehen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg 
beauftragt die vom Verwaltungsrat jeweils im Einvernehmen mit 
den Rechnungshöfen ausgewählten Sachverständigen und trägt die 
hierdurch entstandenen Kosten.

(4) Die Rechnungshöfe können ein Wirtschaftsprüfungsunterneh-
men mit der Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie 
mit der Rechnungslegung zulasten des Rundfunk Berlin-Branden-
burg beauftragen.

(5) Die Rechnungshöfe können nach ihrem Ermessen die Prüfung 
beschränken und Teile der Haushalts- und Wirtschaftsführung un-
geprüft lassen. 

(6) Unterlagen, die die Rechnungshöfe zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben für erforderlich halten, sind ihnen vom Rundfunk Berlin-
Brandenburg auf Verlangen innerhalb einer bestimmten Frist zu 
übersenden oder ihren Beauftragten vorzulegen.

(7) Den Rechnungshöfen und ihren Beauftragten sind die erbete-
nen Auskünfte vom Rundfunk Berlin-Brandenburg zu erteilen.
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oder seine Hilfs- oder Beteiligungsunternehmen  im Sinne des § 8 
Absatz 6 Satz 1 in ihren schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein.

(8) Die oder der Datenschutzbeauftragte des Rundfunk Berlin-
Brandenburg gemäß Artikel 37 der Datenschutz-Grundverordnung 
wird von der Intendantin oder dem Intendanten mit Zustimmung des 
Verwaltungsrates benannt.

V. Rechtsaufsicht und Schlussbestimmungen

§ 49 Rechtsaufsicht
(1) Der Rundfunk Berlin-Brandenburg unterliegt der staatlichen 

Rechtsaufsicht durch den Senat von Berlin und die Landesregierung 
von Brandenburg. Sie wird in zweijährigem Wechsel von dem nach 
der Geschäftsverteilung zuständigen Mitglied des Senats von Berlin 
und dem nach der Geschäftsbereichsfestlegung zuständigen Mit-
glied der Landesregierung von Brandenburg ausgeübt. Der Rechts-
aufsicht sind sämtliche zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. 

(2) Die nach Absatz 1 Satz 2 Rechtsaufsicht ausübende Stelle ist 
berechtigt, ein von ihr im Einzelfall zu bestimmendes Organ des 
Rundfunk Berlin-Brandenburg auf Maßnahmen oder Unterlassun-
gen, die diesen Staatsvertrag oder die allgemeinen Rechtsvorschrif-
ten verletzen, hinzuweisen und aufzufordern, die Rechtsverletzung 
zu beseitigen. Sie setzt sich vor der Einleitung von Maßnahmen mit 
der zuständigen Stelle des anderen Landes ins Benehmen. Maßnah-
men der Rechtsaufsicht ausübenden Stelle gegenüber den Organen 
sind erst zulässig, wenn das jeweils zuständige Aufsichtsgremium 
des Rundfunk Berlin-Brandenburg die ihm obliegende Aufsicht 
nicht oder nicht hinreichend wahrnimmt. Wird der Aufforderung 
nach Satz 1 nicht innerhalb einer von der Rechtsaufsicht ausübenden 
Stelle zu setzenden angemessenen Frist nachgekommen, kann diese 
das jeweilige Organ anweisen, auf dessen Kosten geeignete Maß-
nahmen durchzuführen. 

(3) Die Rechtsaufsicht ist berechtigt, zu den Sitzungen der Auf-
sichtsgremien je eine Vertreterin oder einen Vertreter zu entsenden. 
Die Vertreterinnen und Vertreter haben das Recht gehört zu werden. 
Ihnen sind zeitgleich alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die 
auch die Mitglieder der Aufsichtsgremien erhalten. Die Rechtauf-
sicht ausübende Stelle soll an den Sitzungen des Verwaltungsrates 
teilnehmen.

§ 50 Anzuwendendes Recht
Für die Tätigkeit des Rundfunk Berlin-Brandenburg gilt, soweit 

dieser Staatsvertrag nichts Anderes bestimmt, das Recht des Landes 
Berlin.

§ 51 Übergangsbestimmungen
(1) Die nach dem Staatsvertrag über die Errichtung einer gemein-

samen Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg vom 
25. Juni 2002 (GVBl. Berlin S. 331; GVBl. Brandenburg I S. 138) in 
der Fassung des Ersten Staatsvertrages zur Änderung des Staatsver-
trages über die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der 
Länder Berlin und Brandenburg vom 30. August/11. September 
2013 (GVBl. Berlin S. 635; GVBl. Brandenburg I Nr. 41 S. 2) be-
gründeten Rechtsakte und Rechtsverhältnisse bleiben vom Inkraft-
treten dieses Staatsvertrages unberührt, soweit in den nachfolgenden 
Absätzen nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Staatsvertrages 
laufende Amtszeit des Rundfunkrates endet am 28. Februar 2025, 
die des Verwaltungsrates am 31. Dezember 2025, und sie gelten je-
weils als erste im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 2 und 3. Die Zu-
sammensetzung der Aufsichtsgremien sowie die Rechte und Pflich-
ten ihrer Mitglieder bleiben bis zum Ablauf der laufenden Amtszei-
ten unberührt. Die Aufgaben der Aufsichtsgremien nach § 13 Ab-
satz 2 und 3 sowie § 18 Absatz 2 und 3 des Staatsvertrags über die 
Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Länder Berlin 
und Brandenburg vom 25. Juni 2002 (GVBl. Berlin S. 331; GVBl. 
Brandenburg I S. 138) in der Fassung des Ersten Staatsvertrages zur 

Satz 1 keine Anwendung. Der oder dem Rundfunkdatenschutzbe-
auftragten ist die für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben und 
die für die Ausübung der erteilten Befugnisse notwendige Ausstat-
tung zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen Mittel sind jähr-
lich, öffentlich und gesondert im Wirtschaftsplan des Rundfunk 
Berlin-Brandenburg auszuweisen und der oder dem Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. Sie oder er ist 
in der Wahl ihrer oder seiner Mitarbeitenden frei. Diese unterstehen 
allein ihrer oder seiner Leitung.

(4) Das Amt der oder des Rundfunkdatenschutzbeauftragten endet 
mit Ablauf der Amtszeit, mit Niederlegung des Amtes, mit Abberu-
fung oder mit Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Tarif-
vertragliche Regelungen bleiben unberührt. Eine Abberufung 
kommt nur in Betracht, wenn die oder der Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraus-
setzungen für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben nicht 
mehr erfüllt. Die Abberufung erfolgt durch Beschluss des Rund-
funkrates auf Vorschlag des Verwaltungsrates. Die oder der Rund-
funkdatenschutzbeauftragte ist vor der Entscheidung zu hören. Das 
Nähere regelt die Satzung.

§ 48  Kontrolle des Datenschutzes und Ernennung der oder des 
Datenschutzbeauftragten

(1) Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte überwacht die 
Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses Staatsvertrages, des 
Medienstaatsvertrages, der Datenschutz-Grundverordnung und an-
derer Vorschriften über den Datenschutz bei der gesamten Tätigkeit 
des  Rundfunk  Berlin-Brandenburg  und  seiner  Hilfs-  und  Beteili-
gungsunternehmen im Sinne des § 8 Absatz 6 Satz 1. Sie oder er hat 
die Aufgaben und Befugnisse entsprechend den Artikeln 57 und 58 
Absatz 1 bis 5 der Datenschutz-Grundverordnung. Bei der Zusam-
menarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden hat sie oder er, soweit die 
Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken betroffen ist, den 
Schutz von Informantinnen und Informanten zu wahren. Sie oder er 
kann gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg keine Geldbu-
ßen verhängen.

(2) Stellt die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte Verstöße 
gegen Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, beanstandet sie 
oder er diese gegenüber der Intendantin oder dem Intendanten und 
fordert sie oder ihn zur Stellungnahme innerhalb einer angemesse-
nen Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet sie oder er die Aufsichtsgre-
mien. Von einer Beanstandung und Unterrichtung kann abgesehen 
werden, wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt oder wenn 
ihre unverzügliche Behebung sichergestellt ist. 

(3) Mit der Beanstandung kann die oder der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte Vorschläge zur Beseitigung der Mängel und zur 
sonstigen Verbesserung des Datenschutzes verbinden.

(4) Die von der Intendantin oder dem Intendanten nach Absatz 2 
Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der 
Maßnahmen enthalten, die auf Grund der Beanstandung der oder 
des Rundfunkdatenschutzbeauftragten getroffen worden sind. Die 
Intendantin oder der Intendant leitet dem Rundfunkrat und dem Ver-
waltungsrat eine Abschrift der Stellungnahme zu.

(5) Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstattet den 
Organen des Rundfunk Berlin-Brandenburg jährlich einen schriftli-
chen Bericht im Sinne des Artikels 59 der Datenschutz-Grundver-
ordnung über ihre oder seine Tätigkeit. Der Bericht ist unter Wah-
rung datenschutzrechtlicher Belange zu veröffentlichen.

(6) Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist sowohl wäh-
rend als auch nach Beendigung der Tätigkeit verpflichtet, über die 
ihr oder ihm während der Amtszeit bekanntgewordenen Angelegen-
heiten und vertraulichen Informationen Verschwiegenheit zu wah-
ren.

(7) Jede Person hat das Recht, sich unmittelbar an die Rundfunk-
datenschutzbeauftragte oder den Rundfunkdatenschutzbeauftragten 
zu wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten durch den Rundfunk Berlin-Brandenburg 



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      79. Jahrgang      Nr. 34      23. Dezember 2023438

(7) Mit dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages übernimmt als 
Erstes das Land Berlin die Aufgaben der Rechtsaufsicht ausübenden 
Stelle gemäß § 49 Absatz 1 Satz 2. 

§ 52 Geltungsdauer und Kündigung
(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann jeweils 

zum Schluss eines Kalenderjahres schriftlich mit einer Frist von 
zwei Jahren gekündigt werden. 

(2) Mit Wirksamwerden der Kündigung tritt dieser Staatsvertrag 
außer Kraft und es findet eine Vermögensauseinandersetzung statt.

§ 53 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
(1) Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des auf den Austausch 

der Ratifikationsurkunden folgenden Kalendermonats in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages tritt der Staatsvertrag 

über die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Länder 
Berlin und Brandenburg vom 25. Juni 2002 (GVBl. Berlin S. 331; 
GVBl. Brandenburg I S. 138) in der Fassung des Ersten Staatsver-
trages zur Änderung des Staatsvertrages über die Errichtung einer 
gemeinsamen Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg 
vom 30. August/11. September 2013 (GVBl. Berlin S. 635; GVBl. 
Brandenburg I Nr. 41 S. 2) außer Kraft.

Für das Land Brandenburg
Potsdam, den 3.11.2023 Dietmar Woidke

Für das Land Berlin:
Berlin, den 17.11.2023 Kai Wegner

Änderung des Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsa-
men Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg vom  
30. August/11. September 2013 (GVBl. Berlin S. 635; GVBl. Bran-
denburg I Nr. 41 S. 2) bleiben bis zur erstmaligen Konstituierung des 
Verwaltungsrates nach Ablauf der Amtsperiode nach Satz 1 unbe-
rührt. § 21 Absatz 2 und 3 sowie § 25 Absatz 2 und 3 werden ab 
dieser Konstituierung vollzogen. 

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages übernimmt als 
Erstes das Abgeordnetenhaus von Berlin die Bestimmung der ent-
sendungsberechtigten Gruppe gemäß § 19 Absatz 2 Satz 5.

(4) Die Regelungen zur Wahl und Abberufung der Direktorinnen 
und Direktoren nach § 21 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num-
mer 2 sowie § 25 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 5 
werden erst ab Konstituierung beider Aufsichtsgremien zu den 
Amtszeiten nach Absatz 2 Satz 2 vollzogen. 

(5) Die §§ 32 und 33 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Anzahl der Direktorinnen und Direktoren sowie die Zuordnung ihrer 
Geschäftsbereiche und die Grundzüge der Geschäftsverteilung zwi-
schen den Direktorinnen und Direktoren sowie der Intendantin oder 
dem Intendanten bis zum Inkrafttreten einer vom Rundfunk Berlin-
Brandenburg zu erlassenden Organisationsverfügung unverändert 
bleiben. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg setzt die Organisations-
verfügung zum nächstmöglichen Zeitpunkt um und berücksichtigt 
diese Zielvorgabe bei Neuabschluss von Verträgen.

(6) § 35 Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass bis zur 
erstmaligen Konstituierung des im Mai 2024 neu zu wählenden 
Personalrates der amtierende Personalrat und die Freienvertretung 
im Amt bleiben.
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Abschnitt I 
Allgemeine Ermächtigungen

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplans

(1) Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan von 
Berlin für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird für 2024 in Ein-
nahmen und Ausgaben auf 39.281.053.500 Euro mit Verpflichtungs-
ermächtigungen von 53.749.851.500 Euro und für 2025 in Einnah-
men und Ausgaben auf 40.506.204.100 Euro mit Verpflichtungser-
mächtigungen von 45.649.405.100 Euro festgestellt, und zwar
1.  für das Haushaltsjahr 2024

a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben 
von  28.024.628.700  Euro  mit  Verpflichtungsermächtigun-
gen von 52.973.025.900 Euro,

b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf 
Einnahmen und Ausgaben von 11.256.424.800 Euro mit 
Verpflichtungsermächtigungen  von  776.825.600  Euro  und 
in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der 
Haushaltsübersicht des Gesamtplans;

2.  für das Haushaltsjahr 2025
a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben 

von  29.109.803.900  Euro  mit  Verpflichtungsermächtigun-
gen von 44.972.694.100 Euro,

b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf 
Einnahmen und Ausgaben von 11.396.400.200 Euro mit 
Verpflichtungsermächtigungen  von  721.711.000  Euro  und 
in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der 
Haushaltsübersicht des Gesamtplans.

(2) Die Verpflichtungsermächtigungen gemäß Absatz 1 sind ge-
sperrt.

§ 2 
Kreditermächtigungen

(1) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, zur Deckung von Ausgaben für finanzielle Transaktionen (An-
lage 8 zum Haushaltsplan) im Haushaltsjahr 2024 bis zur Höhe von 
381.000.000  Euro  und  im  Haushaltsjahr  2025  bis  zur  Höhe  von 
381.000.000 Euro Kredite aufzunehmen. Mehrausgaben für finan-
zielle Transaktionen dürfen mit Zustimmung des Hauptausschusses 
des Abgeordnetenhauses durch Kredite finanziert werden, sofern die 
Gesamthöhe der Kreditermächtigung dadurch nicht überschritten 
wird. Diese Mehrausgaben sind keine über- oder außerplanmäßigen 
Ausgaben im Sinne des § 37 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Januar 2009 (GVBl. 
S. 31, 486), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 
2023 (GVBl. S. 30) geändert worden ist.

(2) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, Kredite aufzunehmen zur Tilgung von in den Haushaltsjahren 
2024 und 2025 jeweils fällig werdenden Krediten, zur vorzeitigen 
Tilgung von Schulden, zur Tilgung kurzfristiger Kredite und zum 
Kauf von Inhaberschuldverschreibungen des Landes, der aus Grün-
den der Marktpflege erforderlich ist.

(3) Erfolgt die Kreditaufnahme im Sinne der Absätze 1 und 2 in 
fremder Währung, ist das damit verbundene Wechselkursrisiko be-
züglich des Kapitals und der  zu  zahlenden Zinsen  in voller Höhe 
durch Wechselkurssicherungsgeschäfte auszuschließen.

(4) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, im Rahmen der Kreditermächtigung Darlehen beim Sonderver-
mögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und beim Sondervermö-
gen Immobilien des Landes Berlin anstelle sonst notwendiger Kre-
ditaufnahmen am Kreditmarkt aufzunehmen, solange die Mittel für 
ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in 
Vorjahren aufgenommenen Darlehen wachsen dem Kreditrahmen 
zu.

(5) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, im Rahmen der Kreditermächtigung anstelle sonst notwendiger 
Kreditaufnahmen am Kreditmarkt innere Darlehen bei Rücklagen, 
die ihrer Verwaltung unterstehen, aufzunehmen, solange die Mittel 
für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von 
in Vorjahren aufgenommenen inneren Darlehen wachsen dem Kre-
ditrahmen zu.

(6) Die Ermächtigungen der Absätze 4 und 5 gelten bei Anwen-
dung des Artikels 89 Absatz 2 der Verfassung von Berlin entspre-
chend.

(7) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt,  in  den  jeweiligen Haushaltsjahren Kassenverstärkungskredite 
bis zur Höhe von 13 Prozent der in § 1 festgestellten Beträge und 
darüber hinaus für die Stellung von Sicherheiten nach Absatz 9 
Satz 3 aufzunehmen.
(8) Ab dem 1. Oktober der Haushaltsjahre 2024 und 2025 dürfen 

im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haus-
haltsjahres Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von 2 Prozent der 
in § 1 festgestellten Ausgaben aufgenommen werden. Diese Kredite 
sind  auf  die  Kreditermächtigung  des  jeweils  nächsten  Haushalts-
jahres anzurechnen.
(9) Im Rahmen der Kreditfinanzierung dürfen ergänzende Verein-

barungen, die der Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsri-
siken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten 
und bestehenden Schulden dienen, getroffen werden. In der Summe 
dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 40 Prozent des Gesamt-
schuldenstandes am Ende des jeweils vorangegangenen Haushalts-
jahres nicht überschreiten. Die für Finanzen zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, Sicherheiten in Form verzinster Barmittel 
zu stellen und entgegenzunehmen.

§ 3 
Gewährleistungsermächtigungen

(1) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit der für Wirtschaft zuständigen Senatsver-
waltung zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirt-
schaft und der freien Berufe im Land Berlin
1. Ausfallbürgschaften und -garantien für Kredite und Beteiligun-

gen gegenüber Kreditinstituten, Kapitalsammelstellen, Kapital-
beteiligungsgesellschaften, Bürgschaftsbanken, dem Bund und 
den Ländern bis zu 1.200.000.000 Euro,

2. Ausfallgarantien für Arbeitnehmerbeteiligungsvorhaben bis zu 
2.000.000 Euro

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin 

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 
(Haushaltsgesetz 2024/2025 - HG 24/25)

Vom 20. Dezember 2023
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zu 15.000.000 Euro zu übernehmen. Nach Satz 1 geförderte Künst-
lerinnen und Künstler müssen ihren Wohnsitz im Sinne des § 8 der 
Abgabenordnung oder bei einer wirtschaftlichen Tätigkeit eine Be-
triebsstätte im Sinne des § 12 der Abgabenordnung im Land Berlin 
haben.

(8) Die für Forschung zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftli-
che Forschungseinrichtungen, die vom Land und vom Bund ge-
meinsam getragen werden, und aus der Haftung für Leihgaben an 
wissenschaftliche Forschungseinrichtungen Gewährleistungen bis 
zu 93.000.000 Euro zu übernehmen.

(9) Die für Raumordnung zuständige Senatsverwaltung wird er-
mächtigt, für Haftungsfreistellungen im Rahmen europäischer Ge-
meinschaftsinitiativen Gewährleistungen bis zu 33.000.000 Euro zu 
übernehmen.

(10) Die für Umwelt zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, zur Absicherung des Betriebs von Anlagen der Abfallwirtschaft 
für die Entsorgung gefährlicher Abfälle im Bereich des gemeinsa-
men Abfallschwerpunktes der Länder Berlin und Brandenburg Ge-
währleistungen bis zur Höhe von 4.000.000 Euro zu übernehmen.

(11) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, Bürgschaften und Garantien zur Absicherung von Krediten im 
Zusammenhang mit öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen bis zu 
8.500.000.000 Euro zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch 
als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis 
zu 100 Prozent des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder 
als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Unter öffentli-
che Infrastrukturmaßnahmen im Sinn des Satzes 1 fallen auch die 
Gründung und der Erwerb von Beteiligungen auf dem Gebiet der 
Wasser-, Energie- und Fernwärmeversorgung, der Schulbau und 
strategische Investitionen von Landesunternehmen. Für einen Be-
trag von bis zu 600.000.000 Euro wird die für Energie zuständige 
Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für Finanzen zuständi-
gen Senatsverwaltung im Rahmen des in Satz 1 genannten Höchst-
betrages ermächtigt, einen Kreditauftrag gemäß § 778 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches an die Investitionsbank Berlin zur Finanzierung 
der Übernahme von betreffenden Netzen durch eine landeseigene 
Gesellschaft zu erteilen.
(12) Auf die Höchstbeträge nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 

2 sowie Absatz 2 werden jeweils die Bürgschaften und Garantien 
auf Grund des Landesbürgschaftsgesetzes vom 14. Februar 1964 
(GVBl. S. 244), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Oktober 1995 
(GVBl. S.  688) geändert worden ist, und des Rückbürgschaftsge-
setzes in der Fassung vom 15. November 1993 (GVBl. S. 584), das 
zuletzt durch Gesetz vom 25. November 1996 (GVBl. S. 507) ge-
ändert worden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 2 Nummer 1 
bis 3 zudem die Bürgschaften auf Grund des Vierten Wohnungs-
baubürgschaftsgesetzes vom 13. Februar 1979 (GVBl. S. 345), das 
zuletzt durch Gesetz vom 17. Februar 1995 (GVBl. S. 56) geändert 
worden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 3 die Bürgschaften 
auf Grund des BBI-Finanzierungs-Sicherstellungsgesetzes vom  
1. Oktober 2008 (GVBl. S. 273) angerechnet. Weiterhin werden auf 
die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 bis 10 die Gewährleistun-
gen  auf  Grund  der  jeweiligen  Ermächtigungen  bisheriger  Haus-
haltsgesetze angerechnet, soweit das Land Berlin noch in Anspruch 
genommen werden kann oder soweit es in Anspruch genommen 
worden ist und für die erbrachte Leistung keinen Ersatz erlangt hat. 
Soweit das Land Berlin ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung 
frei wird oder Ersatz für die erbrachte Leistung erlangt hat, sind 
übernommene Bürgschaften und Garantien auf die Höchstbeträge 
nicht mehr anzurechnen.
(13)  Sind  aus  vorangegangenen  Haushaltsjahren  Bürgschaften 

oder Gewährleistungen in Deutscher Mark übernommen worden, 
sind sie mit dem festgesetzten Umrechnungskurs auf die Höchstbe-
träge in Euro anzurechnen.

(14) Zur Ausführung der in diesem Gesetz eingeräumten Ermäch-
tigungen kann der Senat Bürgschaftsrichtlinien erlassen.

zu übernehmen. Nach Satz 1 Nummer 1 geförderte Unternehmen 
und Angehörige freier Berufe müssen im Land Berlin eine Betriebs-
stätte im Sinne des § 12 der Abgabenordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I 
S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, unterhalten. Nach 
Satz 1 Nummer 2 geförderte Arbeitnehmerbeteiligungen müssen an 
Unternehmen mit Sitz und Betriebsstätte im Land Berlin erfolgen.

(2) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit der für Stadtentwicklung zuständigen 
Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften und -garantien
1. zur Förderung des Wohnungsbaus, der Modernisierung, der In-

standsetzung und des Rückbaus von Wohngebäuden im Land 
Berlin,

2. zur Förderung des Baus, der Modernisierung und Instandset-
zung sowie der Umnutzung gewerblicher Räume, soweit dies im 
Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummer 1 geboten er-
scheint,

3. zur Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums zur Selbst-
nutzung und zur Stellung von Sicherheiten für von den Kommu-
nalen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des Altschuldenhilfe-Gesetzes vom  
23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 986), das zuletzt durch Artikel 6 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist, abzuschließende Kreditverträge,

4. zur Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums zur Stel-
lung von Sicherheiten für von den Kommunalen Wohnungsun-
ternehmen abzuschließende Kreditverträge

bis zu 5.500.000.000 Euro zu übernehmen.
(3) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-

tigt, zur Absicherung von Krediten der Flughafen Berlin Branden-
burg GmbH für den Ausbau des Flughafens Schönefeld zum Flug-
hafen Berlin Brandenburg Bürgschaften bis zu 1.295.000.000 Euro, 
höchstens jedoch 37 Prozent der Verpflichtungen entsprechend dem 
Anteil des Landes Berlin an dieser Gesellschaft, zu übernehmen. 
Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaf-
ten auf erstes Anfordern über bis zu 100 Prozent des Kreditbetrags, 
als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen 
übernommen werden. Die Übernahme von Bürgschaften im Sinne 
der Sätze 1 und 2 sowie jede sonstige Unterstützung der Flughafen 
Berlin Brandenburg GmbH setzen voraus, dass dem Hauptausschuss 
des Abgeordnetenhauses zuvor die Bürgschafts- und sonstigen Un-
terstützungskonditionen übermittelt sind, sobald sie feststehen.

(4) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, bei Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaf-
ten im Sinne des § 8 für von Objektträgern aufzunehmende Fremd-
mittel zur Verbesserung der Kreditkonditionen, insbesondere zur 
Inanspruchnahme von Krediten aus Förderprogrammen der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau, Bürgschaften bis zu 200.000.000 Euro zu 
übernehmen.

(5) Die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, zur Förderung von Sozialunternehmen im Land Berlin und an 
Unternehmen von Angehörigen aus dem Nicht-EU-Ausland sowie 
von  Geflüchteten Ausfallbürgschaften  und  -garantien  für  Kredite 
und Beteiligungen gegenüber Kreditinstituten, Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften und Bürgschaftsbanken bis zu 50.000.000 Euro zu 
übernehmen.

(6) Die für Kultur und für Sport zuständigen Senatsverwaltungen 
werden ermächtigt, zur Stellung von Sicherheiten für Eingangsab-
gaben im Zusammenhang mit der vorübergehenden Einfuhr von 
Kunstgegenständen sowie zur Deckung des Risikos des Landes 
Berlin und von Zuwendungsempfängern des Landes Berlin aus der 
Haftung für Leihgaben im Bereich von Kunst und Kultur Gewähr-
leistungen bis zu 500.000.000 Euro zu übernehmen.

(7) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit der für Kultur zuständigen Senatsver-
waltung Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Ar-
beitsraum durch Künstlerinnen und Künstler zur Selbstnutzung bis 
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§ 8 
Gesetzliche Sperre

(1) Zur Aufhebung einer Sperre gemäß § 24 Absatz 3 Satz 3 der 
Landeshaushaltsordnung bedarf es bei Baumaßnahmen mit einem 
Gesamtkostenrahmen von über 1.000.000 Euro zusätzlich zur Ein-
willigung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung der Ein-
willigung  des  Hauptausschusses  des  Abgeordnetenhauses,  sofern 
die Prüfung der Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushalts-
ordnung ergibt, dass der Rahmen der bei Veranschlagung dargeleg-
ten Gesamtkosten überschritten wird.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Maßnahmen, die mittels standardisier-
tem Typenbau umgesetzt werden, sofern geprüfte Unterlagen nach 
§ 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung für den Typenentwurf 
bereits vorliegen, sowie für Leistungen der Bauvorbereitung.

§ 9 
Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften

(1) Durch den Abschluss von Leasing-, Mietkauf- und ähnlichen 
Verträgen  (Sonderfinanzierungen  und  öffentlich-private  Partner-
schaften) dürfen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre 
eingegangen werden. Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abge-
ordnetenhauses  Sonderfinanzierungen  und  öffentlich-private  Part-
nerschaften zuzulassen; § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung 
bleibt unberührt. Die aus Sonderfinanzierungen und öffentlich-pri-
vaten  Partnerschaften  entstehenden  Verpflichtungen  des  Landes 
Berlin dürfen das vertretbare Maß für die Belastung künftiger Haus-
haltsjahre nicht überschreiten. Ein Projekt in öffentlich-privater 
Partnerschaft setzt die Feststellung eines unabdingbaren Investiti-
ons- und Beschaffungsbedarfs voraus, der auch ohne öffentlich-pri-
vate Partnerschaft aus dem Haushalt realisiert würde.
(2)  Im  Haushalt  bereits  veranschlagte  Investitionsmaßnahmen 

können mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordneten-
hauses durch alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen wie 
Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften ersetzt 
werden. In diesen Fällen dürfen die veranschlagten Mittel im laufen-
den Haushaltsjahr nur für die Absicherung und Leistung der vertrag-
lichen  Raten  und  nur  bis  zu  deren  notwendiger  Höhe  verwendet 
werden.
(3) Die Wirtschaftlichkeit von Sonderfinanzierungen und öffent-

lich-privaten Partnerschaften ist in jedem Einzelfall zu belegen.
(4) Grenzüberschreitendes Leasing sowie Sale-and-Lease-Back-

Geschäfte sind ausgeschlossen.
(5) Die Übertragung von Schulgrundstücken an Dritte ist ausge-

schlossen, soweit diese Dritten sich nicht direkt oder indirekt in 
vollständigem Landeseigentum befinden. Gleiches gilt für Erbbau-
rechte an solchen Grundstücken. Schulgrundstücke im Sinne dieser 
Norm sind Grundstücke, die für öffentliche Schulen im Sinne des 
§ 6 Absatz 2 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juni 2023 (GVBl. 
S. 226) geändert worden ist, genutzt werden. Die für Finanzen zu-
ständige Senatsverwaltung kann mit vorheriger Zustimmung des 
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses Ausnahmen zulassen.

§ 10 
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 der Lan-
deshaushaltsordnung dürfen Datenverarbeitungsprogramme der 
Berliner Verwaltung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Ver-
waltung im Inland abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit be-
steht. Dem entgegenstehende vertragliche Regelungen bleiben un-
berührt.

(2) Nach § 63 Absatz 5 in Verbindung mit § 63 Absatz 3 Satz 2 der 
Landeshaushaltsordnung dürfen leerstehende Immobilien mit Ein-
willigung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung Künstle-
rinnen und Künstlern, gemeinnützigen Gruppen, Jugendprojekten 
und -initiativen, Bürgervereinen und freien Trägern unter dem vollen 
Wert zur Zwischennutzung überlassen werden. Die Zwischennut-

§ 4 
Hebesätze

(1) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden für das Jahr 2024
1. für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft auf 150 Prozent
2. für Grundstücke auf 810 Prozent
des Steuermessbetrages festgesetzt.
(2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird für die Jahre 2024 

und 2025 auf 410 Prozent des Steuermessbetrages festgesetzt.

§ 5 
Haushaltsüberschreitungen

(1) Der Betrag nach § 37 Absatz 1 Satz 4 der Landeshaushalts-
ordnung wird für die Jahre 2024 und 2025 auf jeweils 5.000.000 
Euro festgesetzt. Sofern über- und außerplanmäßige Ausgaben im 
Einzelfall den in Satz 1 festgelegten Betrag, im Falle der Erfüllung 
von Rechtsverpflichtungen einen Betrag von 50.000.000 Euro, über-
schreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der für Finanzen zustän-
digen  Senatsverwaltung  dem  Hauptausschuss  des  Abgeordneten-
hauses im Konsultationsverfahren zur Unterrichtung vorzulegen, 
soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist.

(2) Der Betrag nach § 38 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 
Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung wird für die Jahre 2024 und 
2025 auf jeweils 15.000.000 Euro festgesetzt. Für die im Zusam-
menhang mit  der Anmietung  neuer  oder  zusätzlicher Büroflächen 
für die Bezirke oder die Hauptverwaltung entstehenden Miet- und 
Betriebskosten wird dieser Betrag auf jeweils 50.000.000 Euro, be-
grenzt auf einen Zeitraum von höchstens 10 Jahren festgelegt. So-
fern über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen den 
in Satz 1 festgelegten Betrag überschreiten sollen, sind sie vor Ein-
willigung der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung dem 
Hauptausschuss  des Abgeordnetenhauses  im Konsultationsverfah-
ren zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden 
Gründen eine Ausnahme geboten ist.

(3) Der Betrag nach § 37 Absatz 4 Satz 1 der Landeshaushalts-
ordnung wird für die Jahre 2024 und 2025 für über- und außerplan-
mäßige Ausgaben auf jeweils 50.000 Euro festgesetzt. Für über- und 
außerplanmäßige  Verpflichtungsermächtigungen  wird  der  Betrag 
nach § 38 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Absatz 4 Satz 1 der 
Landeshaushaltsordnung für die Jahre 2024 und 2025 auf jeweils 
50.000 Euro festgesetzt.

(4) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt,  für  das  Eingehen  von  Verpflichtungen  im  Verkehrsbereich 
(Kapitel  0730)  überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen  bei 
den Titeln 54045 und 54081 über den in Absatz 2 Satz 1 festgesetz-
ten Betrag hinaus mit vorheriger Zustimmung des Hauptausschusses 
des Abgeordnetenhauses zuzulassen.

Abschnitt II 
Bewirtschaftung von Einnahmen, Ausgaben 

und Verpflichtungsermächtigungen

§ 6 
Verpflichtungsermächtigungen

Über die Einwilligung gemäß § 36 der Landeshaushaltsordnung 
hinsichtlich  §  1 Absatz  2,  die  grundsätzlich  nach Auflösung  pau-
schaler Minderausgaben erfolgen soll, ist dem Hauptausschuss des 
Abgeordnetenhauses und den Bezirksverordnetenversammlungen 
regelmäßig zur Besprechung zu berichten. In den Bezirkshaushalts-
plänen ist für die Einwilligung das jeweilige Bezirksamt zuständig.

§ 7 
Haushaltswirtschaftliche Sperre

Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann von ihren 
Befugnissen nach § 41 Absatz 1 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung 
auch dann Gebrauch machen, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit missachtet worden sind oder missachtet werden.
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ihrer Ergebnisrücklage zu. Negative Jahresergebnisse sind durch 
Entnahmen aus ihrer Ergebnisrücklage auszugleichen.

(3) Der Bestand der Ergebnisrücklage steht, vorbehaltlich der vor-
rangigen Abdeckung negativer Jahresergebnisse, überjährig für 
Entnahmen zur Verfügung. Durch Mehreinnahmen aus der Ergeb-
nisrücklage finanzierte Mehrausgaben sind keine über- oder außer-
planmäßigen Ausgaben im Sinne des § 37 der Landeshaushaltsord-
nung.

§ 15 
Haushaltssystematische Veränderungen

(1)  Ausgaben,  die  im  Haushaltsplan  in  falschen  Titeln  veran-
schlagt wurden, dürfen mit Zustimmung der für Finanzen zuständi-
gen Senatsverwaltung in entsprechender Anwendung des § 50 Ab-
satz 1 der Landeshaushaltsordnung umgesetzt werden. Der Haupt-
ausschuss des Abgeordnetenhauses ist zu unterrichten.

(2) Absatz 1 gilt auch für Ausgaben in Titeln, die auf Grund von 
Änderungen des bundeseinheitlichen Gruppierungsplans umgesetzt 
werden müssen.

(3) Die Ausgaben zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Son-
dervermögen Klima, Resilienz und Transformation werden in ge-
sonderten  Kapiteln  ausgewiesen,  die  im  Haushaltsvollzug  einge-
richtet werden. Das Nähere dazu regelt die für Finanzen zuständige 
Senatsverwaltung.

Abschnitt III 
Personalwirtschaftliche Regelungen und Personalausgaben

§ 16 
Personalwirtschaftliche Ermächtigungen

(1) Leistungsprämien und -zulagen an Beamtinnen und Beamte 
dürfen nach der jeweils geltenden landesrechtlichen Verordnung im 
Rahmen der den Behörden und Einrichtungen zur Verfügung ge-
stellten Personalmittel gezahlt werden.

(2) Unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 1 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin nach Arti-
kel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. 
S. 266), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Februar 
2023 (GVBl. S. 58) geändert worden ist, darf im Einvernehmen mit 
der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung eine Zulage gezahlt 
werden.  Die  Zulage  darf  bis  zur  Höhe  des  Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe der Beamtin oder 
des Beamten und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der 
Wertigkeit der wahrgenommenen Funktion entspricht, höchstens 
jedoch der zweiten folgenden Besoldungsgruppe und nicht ein-
stiegsamtübergreifend gewährt werden. Die für Besoldung zuständi-
ge Senatsverwaltung kann hinsichtlich der Beschränkung zur ein-
stiegsamtübergreifenden Gewährung im Einzelfall Ausnahmen zu-
lassen.

(3) Die im Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung 
für Berlin vorgesehenen Amtszulagen nach Maßgabe des Haushalts-
plans nach Anlage IX und die im Landesbesoldungsgesetz vorgese-
henen Amtszulagen nach Maßgabe des Haushaltsplans nach Anla-
ge II werden für Lehrkräfte, die im Schuljahr 2022/2023 unbefristet 
und ungekündigt im öffentlichen Schuldienst des Landes Berlin be-
schäftigt waren und die bis zum 30. September 2023 gegenüber der 
für Bildung zuständigen Senatsverwaltung erklärt haben, dass sie 
nicht verbeamtet werden wollen, rückwirkend ab 1. Februar 2023 
gezahlt, soweit die stellenplanmäßigen und haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen vorliegen. Lehrkräften, die ab dem 30. September 
2023 gegenüber der für Bildung zuständigen Senatsverwaltung er-
klären, dass sie nicht verbeamtet werden wollen, werden diese 
Amtszulagen ab dem Monatsersten nach dem Zeitpunkt des Zu-
gangs der Erklärung gezahlt.

(4) Entscheidet die Lehrkraft sich zu einem späteren Zeitpunkt, 
nachdem ihr die als Nachteilsausgleich gewährten monatlichen 
Amtszulagen bereits mindestens einmal gezahlt wurden, für eine 
Verbeamtung,  ist die Lehrkraft verpflichtet, die  in den letzten drei 

zungen sind zeitlich so zu befristen, dass die Immobilie für das Land 
Berlin bei Bedarf für eigene Verwendungszwecke schnell verfügbar 
bleibt. Bei einer Vergabe an Dritte ist unbeachtlich, ob eine Veräuße-
rung, die Bestellung eines Erbbaurechts oder die dauerhafte Vermie-
tung bevorzugt wird. Bei der Überlassung für Zwischennutzungen 
sind von den Nutzerinnen und Nutzern mindestens die damit ver-
bundenen Betriebs- und Unterhaltungskosten zu übernehmen. Bei 
der Berechnung des darüber hinaus gehenden Mietzinses ist die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Nutzerinnen und Nutzer zu 
berücksichtigen.

§ 11 
Einschränkung der gesetzlichen Deckungsfähigkeit 

und der Verwendung von in den  
Haushaltsberatungen verstärkten Ansätzen

(1) Die Deckungsfähigkeit nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 
der Landeshaushaltsordnung und für die Bezirke nach § 20 Absatz 1 
Nummer 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung wird ausgeschlossen. 
Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen 
zulassen. Satz 1 gilt nicht für die weisungsunabhängigen Verfas-
sungsorgane und weisungsunabhängigen Landesbeauftragten.
(2)  Macht  das  Land  von  einer  Aufstockungsfinanzierung  Ge-

brauch, indem es bestehende bezirkliche Leistungen hinsichtlich 
einzelner bezirklicher Projekte durch oder auf Grund des Haushalts-
gesetzes verstärkt, ist eine Absenkung der bisherigen bezirklichen 
Leistungen weder im Ansatz noch in der Auskehrung zulässig.
(3) In Haushaltsmittel für Stellen oder Beschäftigungspositionen 

dürfen pauschale Minderausgaben nur aufgelöst werden, soweit eine 
ausdrückliche Veranschlagung zu diesem Zweck erfolgt ist. Durch 
das Abgeordnetenhaus verstärkte oder geschaffene Gesamt- oder 
Teilansätze dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Hauptaus-
schusses  des Abgeordnetenhauses  zur Auflösung  pauschaler Min-
derausgaben herangezogen werden. Gleiches gilt für die Heranzie-
hung zur Deckung, soweit in den jeweiligen Erläuterungen nicht 
ausdrücklich anders vorgesehen.

§ 12 
Regelungen im Zusammenhang mit dem 

Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt
(1) Sofern die sich nach § 4 des Gesetzes über die Errichtung eines 

Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt vom 17. De-
zember 2014 (GVBl. S. 521), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 25. November 2019 (GVBl. S. 742) geändert worden ist, 
ergebende Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der 
Wachsenden Stadt die dafür  im Haushaltsplan vorgesehenen Aus-
gaben übersteigt, wird die für Finanzen zuständige Senatsverwal-
tung ermächtigt, eine höhere Zuführung an das Sondervermögen zu 
leisten. Diese höheren Ausgaben sind keine überplanmäßigen Aus-
gaben im Sinne des § 37 der Landeshaushaltsordnung.

(2) Für Investitionen des Sondervermögens Infrastruktur der 
Wachsenden Stadt gelten die Bestimmungen der Landeshaushalts-
ordnung mit der Maßgabe, dass die Möglichkeiten der Verfahrens-
beschleunigung zu nutzen sind. Dies gilt nicht für § 24 Absatz 5 der 
Landeshaushaltsordnung.

§ 13 
Parlamentsvorbehalt

Vertragliche  Verpflichtungen,  auch  Zuschlagserteilungen  nach 
Ausschreibungsverfahren, darf das Land Berlin ab einem Gesamt-
volumen von 500.000.000 Euro nur nach vorheriger Zustimmung 
des  Hauptausschusses  des  Abgeordnetenhauses  eingehen  (Parla-
mentsvorbehalt).

§ 14 
Ergebnisrücklage der Bezirke

(1) Jeder Bezirk bildet eine Ergebnisrücklage.
(2) Beim Jahresabschluss führen die Bezirke ein positives Jahres-

ergebnis (Saldo der Einnahmen und Ausgaben nach Basiskorrektur) 
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gebots handelt. Mit Zustimmung der für Finanzen zuständigen Se-
natsverwaltung können Personalausgaben auch für zusätzliche Pra-
xisanleiterinnen und Praxisanleiter im Rahmen der Deckungsfähig-
keit geleistet werden, wenn eine geplante Ausweitung des Ausbil-
dungsangebotes anderenfalls nicht realisierbar ist. Die Finanzierung 
befristeter Weiterbeschäftigungen nach Satz 1 sowie von Praxisan-
leiterinnen und Praxisanleitern nach Satz 2 ist nur zulässig, sofern 
die Ansätze der übrigen Titel der Hauptgruppe 4 im jeweiligen Be-
zirksplan oder Einzelplan der Hauptverwaltung überschritten wer-
den. Mit Zustimmung der für Finanzen zuständigen Senatsverwal-
tung können nicht verbrauchte Mittel der in Satz 1 genannten Titel 
in die Folgejahre übertragen sowie auch in Unternehmen und Ein-
richtungen außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung veraus-
gabt werden, sofern damit zusätzliche Ausbildungsplätze in zu-
kunftsträchtigen Ausbildungsberufen neu geschaffen werden.

(2) Abweichend von § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung 
sind die in den Kapiteln des Personalüberhangs veranschlagten Per-
sonalausgaben nur deckungsberechtigt. Die für Finanzen zuständige 
Senatsverwaltung kann Ausnahmen zulassen.
(3) In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus Zuschüs-

sen  für  die  berufliche  Eingliederung  behinderter Menschen  (Titel 
23601) den Ausgaben bei Titel 42811 zu.

Abschnitt IV 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 19 
Weitergeltung von Vorschriften

§ 2 Absatz 2 bis 6 und 9 sowie die §§ 3, 4, 7, 10 und 16 bis 18 
gelten bis zur Verkündung des auf dieses Gesetz  folgenden Haus-
haltsgesetzes weiter.

§ 20 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2023

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r

Monaten vor der Verbeamtung an sie als Nachteilsausgleich gewähr-
ten Amtszulagen an den Arbeitgeber zurückzuzahlen. Die Rückzah-
lung hat in Höhe des Bruttobetrages der Zulagen, mit Ausnahme der 
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, zu erfolgen. Eine Ver-
pflichtung zur Rückzahlung des Nachteilsausgleichs besteht nicht, 
wenn
1. die Lehrkraft trotz der späteren Verbeamtung keinen Anspruch 

auf die beamtenrechtliche Altersversorgung erhält, insbeson-
dere, weil sie die für einen Anspruch auf beamtenrechtliche 
Altersversorgung erforderliche Dauer der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit nicht erreicht. Dies gilt jedoch nicht, wenn eine be-
amtenrechtliche Altersversorgung auf Grund eigenen Fehlver-
haltens der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers oder auf 
Grund einer von ihm zu vertretenden Unterbrechung der Tätig-
keit ausscheidet; oder

2. die Verbeamtung nicht von der Arbeitnehmerin oder von dem 
Arbeitnehmer zu verantworten ist, insbesondere, weil ihr oder 
ihm ohne Verbeamtung der Zugang zu bestimmten Stellen ver-
sagt ist; oder

3. eine frühere Verbeamtung nicht möglich gewesen wäre, weil die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht verbeamtet werden 
konnte.

§ 17 
Personalwirtschaftliche Einschränkungen

Die im Stellenplan angebrachten Sperrvermerke an Planstellen, 
Stellen und Beschäftigungspositionen und die sonstigen haushalts-
wirtschaftlichen Einschränkungen bewirken in Höhe der von der 
für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung festgesetzten Durch-
schnittssätze Mittelsperren. Unterjährig wirksam werdende Sperr-
vermerke und haushaltswirtschaftliche Einschränkungen sind an-
teilig zu berücksichtigen.

§ 18 
Deckungsfähigkeit und Zweckbindung

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung 
sind die in den Titeln 42221, 42722, 42735 und 42821 für Anwärte-
rinnen und Anwärter, Auszubildende, Praktikantinnen und Prakti-
kanten sowie Stipendiatinnen und Stipendiaten ausgewiesenen Mit-
tel nur untereinander und auch einzelplanübergreifend deckungsfä-
hig, ausnahmsweise auch mit den übrigen Personalausgaben, soweit 
es sich um auf zwölf Monate befristete Weiterbeschäftigungen im 
unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung handelt, sowie abwei-
chend von § 11 Absatz 1 auch mit den konsumtiven Sachausgaben, 
soweit es sich um Zuschüsse zur Ausweitung des Ausbildungsan-
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Anlage 
Gesamtplan 

Haushaltsübersicht 
2024 

G E S A M T P L A N 
 

Haushaltsübersicht 2024 
 
Einzel-

plan 
Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) 

Überschuss 
Verpflichtungs-
ermächtigungen 

  € € € €  
      

01 Abgeordnetenhaus 58.500 97.378.400 -97.319.900 --- 

02 Verfassungsgerichtshof 1.000 1.005.000 -1.004.000 --- 

03 Regierende Bürgermeisterin/ Regierender 
Bürgermeister 2.655.000 121.072.400 -118.417.400 90.699.000 

05 Inneres und Sport 419.893.300 3.117.241.300 -2.697.348.000 693.038.800 

06 Justiz und Verbraucherschutz 344.945.900 1.214.631.600 -869.685.700 106.068.000 

07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 940.593.000 3.188.913.100 -2.248.320.100 31.655.560.000 

08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt 29.929.000 1.000.198.900 -970.269.900 1.335.837.900 

09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege 756.266.400 3.564.691.000 -2.808.424.600 9.377.774.000 

10 Bildung, Jugend und Familie 218.877.300 5.427.416.800 -5.208.539.500 613.800.000 

11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, 
Vielfalt und Antidiskriminierung 296.345.900 1.972.546.200 -1.676.200.300 1.019.370.000 

12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 290.593.000 1.243.465.700 -952.872.700 2.868.825.000 

13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 315.420.200 933.396.300 -617.976.100 597.805.000 

15 Finanzen 257.043.000 705.387.800 -448.344.800 297.722.000 

20 Rechnungshof 56.200 28.879.000 -28.822.800 6.918.000 

21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 206.000 23.661.000 -23.455.000 --- 

22 Bürger- und Polizeibeauftragte/Bürger- und 
Polizeibeauftragter des Landes Berlin 1.000 1.530.000 -1.529.000 --- 

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 62.002.000 326.471.100 -264.469.100 970.401.200 

27 Zuweisungen an und Programme für die 
Bezirke -8.286.039.000 1.149.586.000 -9.435.625.000 3.095.207.000 

29 Allgemeine Finanz- und 
Personalangelegenheiten 32.375.781.000 3.907.157.100 28.468.623.900 244.000.000 

      

åå SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29 28.024.628.700 28.024.628.700 --- 52.973.025.900 
      

31 Bezirksverordnetenversammlung 82.700 22.907.700 -22.825.000 --- 

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 26.895.600 757.529.300 -730.633.700 119.628.000 

34 Ordnungsamt 81.516.600 90.889.500 -9.372.900 15.927.000 

35 Amt für Bürgerdienste 144.458.600 319.362.900 -174.904.300 --- 

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 46.569.100 215.323.000 -168.753.900 4.991.000 

37 Schul- und Sportamt 26.866.500 827.243.800 -800.377.300 596.982.600 

38 Straßen- und Grünflächenamt 99.088.900 389.487.000 -290.398.100 14.322.000 

39 Amt für Soziales 1.877.540.800 4.288.115.400 -2.410.574.600 2.552.000 

40 Jugendamt 99.950.200 3.683.846.400 -3.583.896.200 13.420.000 

41 Gesundheitsamt 4.067.200 155.104.300 -151.037.100 27.000 

42 Stadtentwicklungsamt 42.125.700 116.505.300 -74.379.600 8.976.000 

43 Umwelt- und Naturschutzamt 3.250.800 30.551.200 -27.300.400 --- 

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 8.804.012.100 359.559.000 8.444.453.100 --- 
      

åå SUMME EINZELPLÄNE 31 - 45 11.256.424.800 11.256.424.800 --- 776.825.600 
      

åå SUMME HAUSHALTSPLAN 39.281.053.500 39.281.053.500 --- 53.749.851.500 
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Gesamtplan 
Haushaltsübersicht  
2024 

G e s a m t p l a n 
 

Haushaltsübersicht 2024 – Aufstellung nach Bezirken 
 
Einzel-

plan 
Bezeichnung Mitte Friedrichshain-

Kreuzberg Pankow Charlottenburg-
Wilmersdorf Spandau 

 € € € € €  
 EINNAHMEN      

31 Bezirksverordnetenversammlung --- 1.000 5.000 31.000 1.000 

33 Bezirksamt - Politisch- 
Administrativer Bereich - 2.784.000 525.600 5.180.500 3.028.500 1.090.200 

34 Ordnungsamt 27.272.000 7.389.500 6.185.000 13.357.600 2.181.000 

35 Amt für Bürgerdienste 14.199.600 14.556.900 15.552.000 10.252.000 11.024.500 

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 6.131.800 3.854.300 4.098.500 5.076.000 3.975.400 

37 Schul- und Sportamt 1.934.200 3.348.000 3.344.000 1.729.800 1.825.200 

38 Straßen- und Grünflächenamt 13.632.800 7.567.700 9.397.000 13.002.000 7.765.000 

39 Amt für Soziales 250.907.800 159.341.100 134.431.400 186.351.900 148.766.900 

40 Jugendamt 9.324.500 6.449.200 10.342.000 6.368.300 8.145.700 

41 Gesundheitsamt 751.700 42.300 260.000 632.000 171.000 

42 Stadtentwicklungsamt 7.573.100 4.616.000 3.735.000 4.824.900 2.774.000 

43 Umwelt- und Naturschutzamt 315.200 221.800 111.000 173.000 452.000 

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 901.033.000 659.143.500 1.021.108.000 626.528.000 648.011.300 

       

Σ Summe Einnahmen 1.235.859.700 867.056.900 1.213.749.400 871.355.000 836.183.200 
              
 AUSGABEN      

31 Bezirksverordnetenversammlung 1.887.300 1.691.300 1.908.900 1.853.900 2.034.400 

33 Bezirksamt - Politisch- 
Administrativer Bereich - 66.309.000 50.942.200 88.624.500 81.702.900 49.396.500 

34 Ordnungsamt 12.565.200 5.413.800 7.107.000 9.829.000 5.525.100 

35 Amt für Bürgerdienste 33.459.700 29.641.600 33.644.700 23.567.400 25.825.100 

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 26.748.000 16.580.300 19.550.200 17.339.400 19.146.600 

37 Schul- und Sportamt 104.356.800 55.477.200 109.023.000 41.383.700 55.708.200 

38 Straßen- und Grünflächenamt 41.151.500 19.554.300 39.483.100 32.158.500 30.505.900 

39 Amt für Soziales 508.655.300 338.063.200 446.155.700 361.273.000 336.582.700 

40 Jugendamt 375.927.500 287.172.800 409.321.200 242.058.900 262.087.800 

41 Gesundheitsamt 18.658.400 11.044.500 12.030.800 16.996.800 9.940.700 

42 Stadtentwicklungsamt 15.687.600 11.700.400 14.597.000 8.228.500 7.683.400 

43 Umwelt- und Naturschutzamt 3.050.000 2.269.300 2.578.300 2.793.700 3.240.700 

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 27.403.400 37.506.000 29.725.000 32.169.300 28.506.100 

       

Σ Summe Ausgaben 1.235.859.700 867.056.900 1.213.749.400 871.355.000 836.183.200 
       
       

Σ Fehlbetrag --- --- --- --- --- 

       

Σ Verpflichtungsermächtigungen 72.082.000 212.698.000 202.372.000 --- 10.269.000  
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Gesamtplan 

Haushaltsübersicht 
2024 

 
Steglitz-

Zehlendorf 
Tempelhof-
Schöneberg 

 
Neukölln Treptow-

Köpenick 
Marzahn-

Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf 

€ € € € € € €  
       

3.000 22.000 2.000 9.000 4.000 2.000 2.700 

810.200 2.044.700 3.466.000 5.345.000 827.000 261.000 1.532.900 

4.791.400 4.143.700 4.922.000 2.577.000 1.541.000 4.385.000 2.771.400 

8.105.000 10.982.200 14.561.000 9.948.600 13.508.000 12.472.000 9.296.800 

5.706.500 3.440.000 4.103.000 4.052.300 1.429.200 2.138.600 2.563.500 

3.456.400 1.295.600 1.500.000 3.559.500 1.836.400 1.667.000 1.370.400 

9.702.600 7.388.100 6.667.000 7.704.800 5.778.800 4.899.900 5.583.200 

97.360.700 181.318.200 217.038.000 94.971.000 122.186.900 149.842.100 135.024.800 

7.189.400 7.817.300 8.983.900 7.885.500 11.875.000 8.802.600 6.766.800 

577.000 369.200 312.000 169.000 142.000 432.000 209.000 

2.185.000 2.764.800 2.025.000 4.063.300 2.655.200 2.834.000 2.075.400 

278.000 285.600 285.000 745.000 162.000 63.000 159.200 

593.941.400 768.859.500 777.214.700 650.547.000 725.228.500 795.114.600 637.282.600 

       

734.106.600 990.730.900 1.041.079.600 791.577.000 887.174.000 982.913.800 804.638.700 
              
       

1.829.000 2.110.600 1.826.000 1.865.500 2.036.800 1.953.700 1.910.300 

57.116.800 69.759.900 86.113.400 70.339.500 38.882.000 35.979.500 62.363.100 

4.655.200 7.621.100 7.788.000 6.819.200 5.620.700 11.938.400 6.006.800 

17.198.200 24.767.900 30.505.000 21.719.000 29.977.500 28.210.700 20.846.100 

20.524.200 19.760.700 18.481.400 12.498.900 13.642.500 18.072.900 12.977.900 

57.657.400 71.185.000 45.762.200 67.265.100 77.653.000 96.665.000 45.107.200 

35.927.700 33.490.300 24.394.000 33.793.600 36.852.800 32.501.900 29.673.400 

251.904.300 376.080.100 447.800.000 248.390.000 294.022.100 369.250.700 309.938.300 

238.554.900 326.912.400 322.443.400 282.702.000 341.467.600 331.603.700 263.594.200 

11.739.500 14.220.100 13.693.800 9.025.200 10.709.000 16.917.500 10.128.000 

6.197.700 10.759.500 7.926.000 9.585.000 9.295.800 7.319.200 7.525.200 

2.673.200 2.167.500 2.046.000 2.793.700 1.696.500 3.135.100 2.107.200 

28.128.500 31.895.800 32.300.400 24.780.300 25.317.700 29.365.500 32.461.000 

       

734.106.600 990.730.900 1.041.079.600 791.577.000 887.174.000 982.913.800 804.638.700 
       
       

--- --- --- --- --- --- --- 

       

11.867.000 --- 24.519.000 84.485.000 853.600 129.046.000 28.634.000  
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Gesamtplan 

Haushaltsübersicht  
2025 

G E S A M T P L A N 
 

Haushaltsübersicht 2025  
 
Einzel-

plan 
Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) 

Überschuss 
Verpflichtungs-
ermächtigungen 

  € € € €  
      

01 Abgeordnetenhaus 58.500 100.618.000 -100.559.500 --- 

02 Verfassungsgerichtshof 1.000 1.051.000 -1.050.000 --- 

03 Regierende Bürgermeisterin/ Regierender 
Bürgermeister 2.694.000 135.026.800 -132.332.800 65.432.000 

05 Inneres und Sport 424.054.300 3.216.757.600 -2.792.703.300 554.038.000 

06 Justiz und Verbraucherschutz 349.945.900 1.258.075.600 -908.129.700 90.534.000 

07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 1.032.427.000 3.526.924.800 -2.494.497.800 31.719.091.000 

08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt 29.940.000 1.055.985.500 -1.026.045.500 1.246.493.900 

09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege 781.538.400 3.747.329.900 -2.965.791.500 944.669.000 

10 Bildung, Jugend und Familie 159.357.300 5.572.929.600 -5.413.572.300 394.456.000 

11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, 
Vielfalt und Antidiskriminierung 287.124.700 1.941.670.100 -1.654.545.400 1.164.511.000 

12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 281.671.000 1.379.854.200 -1.098.183.200 3.130.523.000 

13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 278.267.700 884.826.300 -606.558.600 427.426.000 

15 Finanzen 256.863.000 730.519.600 -473.656.600 265.100.000 

20 Rechnungshof 41.200 29.831.000 -29.789.800 7.698.000 

21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 206.000 14.120.800 -13.914.800 --- 

22 Bürger- und Polizeibeauftragte/Bürger- und 
Polizeibeauftragter des Landes Berlin 1.000 1.565.000 -1.564.000 --- 

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 60.002.000 323.485.500 -263.483.500 967.357.200 

27 Zuweisungen an und Programme für die 
Bezirke -8.367.554.000 1.304.155.000 -9.671.709.000 3.706.365.000 

29 Allgemeine Finanz- und 
Personalangelegenheiten 33.533.164.900 3.885.077.600 29.648.087.300 244.000.000 

      

åå SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29 29.109.803.900 29.109.803.900 --- 44.927.694.100 
      

31 Bezirksverordnetenversammlung 82.700 23.098.900 -23.016.200 --- 

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 26.622.600 778.253.400 -751.630.800 130.274.000 

34 Ordnungsamt 83.441.600 94.141.300 -10.699.700 1.654.000 

35 Amt für Bürgerdienste 143.856.800 322.770.000 -178.913.200 --- 

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 46.172.600 222.326.600 -176.154.000 5.148.000 

37 Schul- und Sportamt 26.113.200 869.353.900 -843.240.700 540.986.000 

38 Straßen- und Grünflächenamt 97.874.900 398.230.700 -300.355.800 27.169.000 

39 Amt für Soziales 1.918.637.500 4.334.254.100 -2.415.616.600 1.052.000 

40 Jugendamt 100.141.900 3.712.006.200 -3.611.864.300 8.560.000 

41 Gesundheitsamt 4.057.200 159.948.200 -155.891.000 21.000 

42 Stadtentwicklungsamt 41.862.700 119.196.400 -77.333.700 6.826.000 

43 Umwelt- und Naturschutzamt 3.230.800 31.567.300 -28.336.500 21.000 

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 8.904.305.700 331.253.200 8.573.052.500 --- 
      

åå SUMME EINZELPLÄNE 31 - 45 11.396.400.200 11.396.400.200 --- 721.711.000 
      

åå SUMME HAUSHALTSPLAN 40.506.204.100 40.506.204.100 --- 45.649.405.100 
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Gesamtplan 
Haushaltsübersicht  
2025 

G e s a m t p l a n 
 

Haushaltsübersicht 2025 – Aufstellung nach Bezirken 
 
Einzel-

plan 
Bezeichnung Mitte Friedrichshain-

Kreuzberg Pankow Charlottenburg-
Wilmersdorf Spandau 

 € € € € €  
 EINNAHMEN      

31 Bezirksverordnetenversammlung --- 1.000 5.000 31.000 1.000 

33 Bezirksamt - Politisch- 
Administrativer Bereich - 2.786.000 526.600 5.000.500 3.064.500 1.088.200 

34 Ordnungsamt 27.459.000 7.408.500 6.285.000 13.410.600 2.136.000 

35 Amt für Bürgerdienste 14.199.600 14.556.900 15.572.000 10.252.000 11.018.400 

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 6.131.800 3.854.300 4.098.500 5.103.000 3.975.400 

37 Schul- und Sportamt 1.966.500 3.311.800 3.361.000 1.736.800 1.828.500 

38 Straßen- und Grünflächenamt 13.632.800 7.567.700 9.397.000 13.002.000 7.765.000 

39 Amt für Soziales 256.493.800 162.903.100 137.184.600 191.087.700 151.670.600 

40 Jugendamt 9.367.400 6.483.900 10.394.000 6.397.300 8.175.300 

41 Gesundheitsamt 751.700 32.300 260.000 632.000 171.000 

42 Stadtentwicklungsamt 7.573.100 4.627.000 3.735.000 4.788.900 2.774.000 

43 Umwelt- und Naturschutzamt 315.200 221.800 111.000 173.000 452.000 

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 913.479.000 675.252.500 1.032.755.000 637.388.000 654.459.300 

       

Σ Summe Einnahmen 1.254.155.900 886.747.400 1.228.158.600 887.066.800 845.514.700 
              
 AUSGABEN      

31 Bezirksverordnetenversammlung 1.936.700 1.711.600 1.936.000 1.861.900 2.043.400 

33 Bezirksamt - Politisch- 
Administrativer Bereich - 68.712.100 52.774.600 89.496.700 87.751.700 52.772.500 

34 Ordnungsamt 13.539.200 5.556.200 7.392.000 10.225.000 5.725.700 

35 Amt für Bürgerdienste 34.119.700 29.911.700 34.023.800 23.917.500 25.810.900 

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 27.777.900 17.046.300 20.293.400 17.739.800 19.428.000 

37 Schul- und Sportamt 104.355.900 63.714.500 113.993.600 39.446.900 57.179.400 

38 Straßen- und Grünflächenamt 45.705.100 19.847.600 39.932.400 33.694.500 31.048.100 

39 Amt für Soziales 514.806.500 342.028.600 450.306.300 365.975.900 339.816.900 

40 Jugendamt 378.317.900 289.247.000 410.896.900 243.757.200 263.932.300 

41 Gesundheitsamt 19.345.800 11.469.000 12.411.200 17.406.200 10.248.200 

42 Stadtentwicklungsamt 15.912.500 11.938.600 15.014.000 8.528.000 7.881.300 

43 Umwelt- und Naturschutzamt 3.163.100 2.323.400 2.667.300 2.917.600 3.186.300 

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 26.463.500 39.178.300 29.795.000 33.844.600 26.441.700 

       

Σ Summe Ausgaben 1.254.155.900 886.747.400 1.228.158.600 887.066.800 845.514.700 
       
       

Σ Fehlbetrag --- --- --- --- --- 

       

Σ Verpflichtungsermächtigungen 105.586.000 231.598.000 171.705.000 42.000 25.119.000  
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Gesamtplan 
Haushaltsübersicht 

2025 
 

 
Steglitz-

Zehlendorf 
Tempelhof-
Schöneberg 

 
Neukölln Treptow-

Köpenick 
Marzahn-

Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf 

€ € € € € € €  
       

3.000 22.000 2.000 9.000 4.000 2.000 2.700 

760.200 2.044.700 3.481.000 5.245.000 827.000 266.000 1.532.900 

4.791.400 4.984.700 5.812.000 2.577.000 1.541.000 4.265.000 2.771.400 

8.180.000 10.982.200 14.561.000 9.757.900 13.408.000 12.072.000 9.296.800 

5.706.500 3.434.000 3.991.000 3.752.300 1.423.700 2.138.600 2.563.500 

3.431.100 1.144.500 1.043.800 3.393.400 1.843.400 1.675.000 1.377.400 

9.695.500 7.388.400 5.372.900 7.704.800 5.833.300 4.932.300 5.583.200 

99.807.800 185.719.200 221.836.000 96.754.000 124.736.800 152.587.100 137.856.800 

7.216.600 7.804.400 8.959.100 7.916.600 11.909.000 8.723.400 6.794.900 

577.000 369.200 312.000 169.000 142.000 432.000 209.000 

2.185.000 2.764.800 2.025.000 3.951.300 2.655.200 2.708.000 2.075.400 

278.000 285.600 285.000 745.000 142.000 63.000 159.200 

600.350.300 771.616.700 775.289.700 656.653.000 740.368.000 814.448.600 632.245.600 

       

742.982.400 998.560.400 1.042.970.500 798.628.300 904.833.400 1.004.313.000 802.468.800 
       
       
       

1.857.000 2.120.600 1.832.000 1.865.500 2.046.800 1.959.100 1.928.300 

57.995.100 74.043.000 87.651.400 68.772.200 37.695.700 37.668.600 62.919.800 

4.831.400 7.743.000 7.611.000 6.999.900 5.858.700 12.475.600 6.183.600 

17.376.200 25.154.000 30.892.000 21.720.000 30.314.700 28.502.600 21.026.900 

20.825.400 20.303.800 18.732.900 13.575.400 14.468.000 18.768.500 13.367.200 

59.118.300 84.100.200 38.776.900 65.741.100 92.997.300 110.610.800 39.319.000 

36.886.600 33.036.300 22.032.900 33.648.600 40.369.200 32.950.400 29.079.000 

254.608.300 380.520.300 452.775.400 250.586.300 297.075.900 372.747.900 313.005.800 

240.404.800 330.739.100 322.672.300 286.736.000 344.444.200 335.296.400 265.562.100 

12.112.500 14.741.300 14.126.800 9.305.300 10.976.400 17.410.200 10.395.300 

6.374.300 10.318.700 8.200.000 9.976.000 9.638.200 7.672.400 7.742.400 

2.758.000 2.298.900 2.116.000 2.882.300 1.751.500 3.336.500 2.166.400 

27.834.500 13.441.200 35.550.900 26.819.700 17.196.800 24.914.000 29.773.000 

       

742.982.400 998.560.400 1.042.970.500 798.628.300 904.833.400 1.004.313.000 802.468.800 
       
       

--- --- --- --- --- --- --- 

       

7.123.000 --- 26.585.000 71.105.000 789.000 58.524.000 23.535.000  
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Gesamtplan 
Finanzierungsübersicht 
2024 

Gesamtplan 
 

Finanzierungsübersicht 2024 
 

 

Ermittlung des Finanzierungssaldos 
 

Mio. € 

 1. Einnahmen  
 (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen 
 und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) .............................................  

 
 

35.996,0 

 2.  Ausgaben 
 (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen 
 und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) .............................  

 
 

38.851,8 

 3. Finanzierungssaldo ........................................................................................................  -2.855,8 

 

Deckung des Finanzierungsdefizits 

 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 
 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .............................................  

 
5.704,8 

 

 Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt .............................  5.326,9 377,9 

 5. Rücklagenbewegung 
 Entnahmen aus Rücklagen .................................................................  2.482,4 

 

 Zuführungen an Rücklagen .................................................................  4,5 2.477,9 

 6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre 
 Einnahmen aus Überschüssen ............................................................  

darunter: 
Überschüsse der Bezirke ....................................................................  

 
5,3 

 
0 

 

 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ...........................................  
 darunter: 
 Fehlbetrag der Bezirke ........................................................................  

5,3 
 

5,3 

 
 

0,0 

 7. Verrechnungsbewegungen 
 einnahmeseitige Verrechnungen .........................................................  

 
416,4 

 

 ausgabeseitige Verrechnungen ...........................................................  416,4 0,0 

 8. Summe.............................................................................................................................  2.855,8 
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Gesamtplan 
Finanzierungsübersicht 

2025 
Gesamtplan 

 
Finanzierungsübersicht 2025 

 

 

Ermittlung des Finanzierungssaldos 
 

Mio. € 

 1. Einnahmen  
 (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen 
 und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) .............................................  

 
 

37.430,4 

 2.  Ausgaben 
 (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen 
 und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) .............................  

 
 

40.057,5 

 3. Finanzierungssaldo ........................................................................................................  -2.627,1 

 

Deckung des Finanzierungsdefizits 

 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 
 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .............................................  5.789,6 

 

 Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt  ............................  5.411,7 377,9 

 5. Rücklagenbewegung 
 Entnahmen aus Rücklagen .................................................................  

 
2.268,2 

 

 Zuführungen an Rücklagen .................................................................  19,0 2.249,2 

 6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre 
 Einnahmen aus Überschüssen ............................................................  

darunter: 
Überschüsse der Bezirke ....................................................................  

 
0,0 

 
0,0 

 

 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ...........................................  
 darunter: 
 Fehlbetrag der Bezirke ........................................................................  

0,0 
 

0,0 

 
 

0,0 

 7. Verrechnungsbewegungen 
 einnahmeseitige Verrechnungen .........................................................  

 
426,6 

 

 ausgabeseitige Verrechnungen ...........................................................  426,6 0,0 

 8. Summe.............................................................................................................................  2.627,1 
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Gesamtplan 
Kreditfinanzierungsplan 
2024 

Gesamtplan 
 

Kreditfinanzierungsplan 2024 
 

 

I. Einnahmen aus Krediten (brutto) 
 

In Mio. EUR 

1. aus Kreditmarktmitteln (2902/32500) .........................................................................  5.704,9 

2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 .....................................................  0,0 

Summe I 5.704,9 

  

II. Tilgungsausgaben für Kredite  

1. für Kreditmarktmittel (2902/32500) .............................................................................  5.323,9 

2. Tilgung der notsituationsbedingten Kredite aus dem Jahr 2020 (2902/32502) .............  0,0 

3. Tilgung von Immobilienkredite (2990/59101) ..............................................................  3,1 

4. für Kredite im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) ...................................................  14,8 

Summe II 5.341,8 

  

III. Einnahmen aus Krediten  

1. aus Kreditmarktmittel (Abschnitt I Nr.1 abzgl. Abschnitt II Nr. 1, 2 und 3)  ...................  377,9 

2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 abzgl. Abschnitt II Nr.4) ..................................  -14,8 

Summe III (Summe I abzgl. Summe II) 363,1 
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Gesamtplan 
Kreditfinanzierungsplan 

2025 
Gesamtplan 

 
Kreditfinanzierungsplan 2025 

 
 
I. Einnahmen aus Krediten (brutto) 
 

In Mio. EUR 

1. aus Kreditmarktmitteln (2902/32500) .........................................................................  5.789,7 

2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 .....................................................  0,0 

Summe I 5.789,7 

  

II. Tilgungsausgaben für Kredite  

1. für Kreditmarktmittel (2902/32500) .............................................................................  5.408,7 

2. Tilgung der notsituationsbedingten Kredite aus dem Jahr 2020 (2902/32502) .............  0,0 

3. Tilgung von Immobilienkredite (2990/59101) ..............................................................  3,1 

4. für Kredite im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) ...................................................  13,2 

Summe II 5.425,0 

  

III. Einnahmen aus Krediten  

1. aus Kreditmarktmittel (Abschnitt I Nr.1 abzgl. Abschnitt II Nr. 1, 2 und 3)  ...................  377,9 

2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 abzgl. Abschnitt II Nr.4) ..................................  -13,2 

Summe III (Summe I abzgl. Summe II) 364,7 
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Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo 

des Berliner Haushalts 2024 und 2025 
 

 

 Ansatz Ansatz Ansatz Ist 
 2024 

Mio. € 
2025 
Mio. € 

2023 
Mio. € 

2022 
Mio. € 

Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)     

Einnahmen der laufenden Rechnung .............................  35.481 37.129 34.530 36.551 

Ausgaben der laufenden Rechnung ...............................  35.202 36.431 32.415 32.962 

Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt)....  280 698 2.115 3.589 

     

Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)     

Einnahmen der Kapitalrechnung ....................................  1.043 722 887 871 

 darunter Zuweisungen für Investitionen.....................  879 582 694 634 

  Vermögensaktivierung ................................  16 15 17 20 

Ausgaben der Kapitalrechnung ......................................  3.959 3.969 4.096 3.711 

 darunter Investitionsausgaben ..................................  3.846 3.858 3.993 3.632 

Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) .....  -2.916 -3.247 -3.209 -2.839 

     

nachrichtlich:     

Globalpositionen (Saldo) ...............................................  -220 -78 -1.502 0- 

     

Finanzierungssaldo .....................................................  -2.856 -2.627 -2.596 750 
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Sechzehntes Gesetz
zur Änderung der Verfassung von Berlin

Vom 20. Dezember 2023

Das Abgeordnetenhaus hat unter Beachtung der Vorschriften des 
Artikels 100 der Verfassung von Berlin das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1 
Änderung der Verfassung von Berlin

In Artikel 39 Absatz 3 der Verfassung von Berlin vom 23. Novem-
ber 1995 (GVBl. S. 779), die zuletzt durch Gesetz vom 17. Mai 2021 
(GVBl. S. 502) geändert worden ist, wird die Angabe „18. Lebens-
jahr“ durch die Angabe „16. Lebensjahr“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2023

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r
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Vierzehntes Gesetz
zur Änderung des Landeswahlgesetzes

Vom 20. Dezember 2023

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landeswahlgesetzes

§ 1 Absatz 1 des Landeswahlgesetzes vom 25. September 1987 
(GVBl. S. 2370), das zuletzt durch Gesetz vom 4. Mai 2021 (GVBl. 
S. 414) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Wahl-

berechtigt“ die Wörter „zum Abgeordnetenhaus und zu den Be-
zirksverordnetenversammlungen“ eingefügt.

2. Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1. das 16. Lebensjahr vollendet haben,“

3. Das Komma in Nummer 2 wird durch das Wort „und“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2023

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r
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Gesetz
zur Änderung des Allgemeinen Sicherheits- und 

Ordnungsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften
Vom 20. Dezember 2023

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
Das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz in der Fassung 

vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 23. März 2023 (GVBl. S. 120) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 24c wie folgt ge-

fasst:
„§ 24c  Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen zur Ei-

gensicherung und zum Schutz von Dritten“
2. § 18a Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) § 18 Absatz 6 und die Bestimmungen über die Löschung 
von Aufzeichnungen nach § 24c Absatz 7 und 8 bleiben unbe-
rührt.“

3. § 24c wird wie folgt gefasst:

„§ 24c 
Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen zur 

Eigensicherung und zum Schutz von Dritten
(1) Bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenab-

wehr und zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten im öffentlich zugänglichen Raum kann die Polizei perso-
nenbezogene Daten mit offen in einem Dienstfahrzeug einge-
setzten technischen Mitteln durch Anfertigung von Bild- und 
Tonaufnahmen erheben und zur Beobachtung übertragen und 
aufzeichnen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass 
dies zum Schutz von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten oder Dritten gegen eine Gefahr für Leib, Le-
ben oder Freiheit der Person erforderlich ist.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann die Poli-
zei im öffentlich zugänglichen Raum personenbezogene Daten 
mit offen körpernah getragenen technischen Mitteln durch An-
fertigung von Bild- und Tonaufnahmen erheben und zur Beob-
achtung übertragen und aufzeichnen.

(3) 1An Orten, die nicht dem Absatz 2 unterfallen, kann die 
Polizei personenbezogene Daten mit den in Absatz 2 vorgesehe-
nen technischen Mitteln verarbeiten, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte bestehen, dass dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit der Person erforderlich ist. 2Eine Aufzeich-
nung personenbezogener Daten nach Satz 1, die dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, ist unzuläs-
sig. 3Die Aufzeichnung ist unverzüglich zu unterbrechen, sofern 
sich während der Aufzeichnung tatsächliche Anhaltspunkte da-
für ergeben, dass Daten im Sinne des Satzes 2 erfasst werden. 
4Dennoch aufgezeichnete Daten im Sinne von Satz 2 dürfen 
nicht nach Absatz 8 genutzt werden. 5Die Tatsache der Aufzeich-
nung dieser Daten ist zu dokumentieren. 6Die Dokumentation 
darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden.

(4) 1Die Datenverarbeitung nach den Absätzen 1 bis 3 kann 
auch dann erfolgen, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind; 
sie erfolgt bis zum Abschluss der Maßnahme. 2Der Umstand der 
Beobachtung und Aufzeichnung ist unverzüglich durch geeigne-
te Maßnahmen erkennbar zu machen oder der betroffenen Per-
son mitzuteilen. 3§ 41 des Berliner Datenschutzgesetzes bleibt 
unberührt.

(5) 1Eine Datenverarbeitung nach Absatz 2 und 3 soll, sofern 
die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbeamte ent-
sprechend ausgestattet ist, erfolgen, wenn
1. sie oder er unmittelbaren Zwang gegen eine Person anwen-

det oder
2. die von einer polizeilichen Maßnahme betroffene Person 

eine solche Datenverarbeitung verlangt, es sei denn, diese 
Person ist im Falle des Absatzes 3 offenkundig nicht Inhabe-
rin oder Inhaber oder sonstige berechtigte Person des erfass-
ten Ortes.

(6) 1Die nach dieser Vorschrift eingesetzten technischen Mit-
tel dürfen im Bereitschaftsbetrieb in ihrem Zwischenspeicher 
Bild- und Tonaufnahmen kurzzeitig erfassen. 2Diese Daten sind 
automatisch nach höchstens 60 Sekunden spurenlos zu löschen, 
es sei denn, es erfolgt eine Aufzeichnung nach Absatz 1 bis 3. 
3Für diesen Fall dürfen die nach Satz 1 erfassten Daten bis zu 
einer Dauer von 60 Sekunden vor dem Beginn der Aufzeich-
nung gespeichert werden.

(7) 1Bild- und Tonaufzeichnungen nach dieser Vorschrift sind 
verschlüsselt und gegen Veränderung gesichert anzufertigen und 
aufzubewahren. 2Durch technische und organisatorische Maß-
nahmen ist sicherzustellen, dass an der Anfertigung von Bild- 
und Tonaufzeichnungen nach dieser Vorschrift beteiligte oder 
von dieser betroffene Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte die gespeicherten Bild- und Tonaufzeichnungen 
weder bearbeiten noch löschen können. 3Bild- und Tonaufzeich-
nungen, die nach Absatz 3 angefertigt wurden, sind besonders 
zu kennzeichnen. 4Die Bild- und Tonaufzeichnungen werden ab 
dem Zeitpunkt ihrer Anfertigung einen Monat gespeichert und 
sind danach unverzüglich zu löschen, soweit sie nicht benötigt 
werden
1. für die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkei-

ten von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit,
2. im Einzelfall, insbesondere auf Verlangen der betroffenen 

Person, für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von auf-
gezeichneten polizeilichen Maßnahmen,

3. für die Aufklärung eines Sachverhalts durch die Berliner 
Polizeibeauftragte oder den Berliner Polizeibeauftragten 
nach § 16 des Gesetzes über den Bürger- und Polizeibeauf-
tragten,

4. für die Aufgaben des oder der Berliner Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit gemäß § 11 des Berli-
ner Datenschutzgesetzes oder

5. für Zwecke der Evaluation nach Absatz 10 Satz 1 nach Aus-
wahl durch die dort genannten unabhängigen wissenschaft-
lichen Sachverständigen.

5Die Löschung der Bild- und Tonaufzeichnungen ist zu doku-
mentieren. 6Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke 
der Datenschutzkontrolle verwendet werden; sie ist frühestens 
nach Abschluss der Datenschutzkontrolle und spätestens nach 
24 Monaten zu löschen.

(8) 1Die Nutzung der Bild- und Tonaufzeichnungen ist nur zu 
den in Absatz 7 Satz 4 genannten Zwecken zulässig. 2§ 42 Ab-
satz 4 bleibt unberührt. 3Die Nutzung von Bild- und Tonauf-
zeichnungen nach den Sätzen 1 und 2, die nach Absatz 3 ange-
fertigt wurden, bedarf der vorherigen richterlichen Zustimmung. 
4Zuständig ist das Amtsgericht Tiergarten. 5Für das Verfahren 
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8. Die Anlage zu § 2 Absatz 4 Satz 1 (Zuständigkeitskatalog Ord-
nungsaufgaben) wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 11 Absatz 3 werden nach dem Klammerzusatz 

„(Nummer 22b Absatz 4 bis 7)“ die Wörter „oder das Lan-
desamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Num-
mer 33 Absatz 8 Buchstabe k)“ eingefügt.

b) In Nummer 22b Absatz 3 werden nach dem Klammerzusatz 
„(Nummer 11 Absatz 4)“ die Wörter „oder das Landesamt 
für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Nummer 33 Ab-
satz 8 Buchstabe k)“ eingefügt.

c) In Nummer 22b Absatz 6 Buchstabe b werden nach dem 
Wort „Bundes-Immissionsschutzgesetz“ ein Komma und 
nachfolgend die Wörter „soweit nicht das Landesamt für 
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Nummer 33 Ab-
satz 8 Buchstabe k) zuständig ist“ eingefügt.

d) Der Nummer 33 Absatz 8 wird wie folgt geändert:
aa) In Buchstabe j wird das Semikolon durch ein Komma 

ersetzt.
bb) Folgender Buchstabe k wird angefügt:

„k) die Genehmigung von Ausnahmen nach § 46 Ab-
satz 1 Nummer 4a der Straßenverkehrsordnung für 
Beschäftigte mit ungünstigen Einsatz- oder Arbeits-
zeiten der Polizei Berlin, der Berliner Feuerwehr 
und der Berliner Justiz;“

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes über die Anwendung 

unmittelbaren Zwanges bei der Ausübung 
öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Landes Berlin
Das Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges bei der 

Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Landes 
Berlin vom 22. Juni 1970 (GVBl. S. 921), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 22. März 2021 (GVBl. S. 318) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) In der Angabe zum Dritten Abschnitt werden nach dem Wort 
„Hiebwaffen“ ein Komma und nachfolgend das Wort „Dis-
tanzelektroimpulsgeräten“ eingefügt.

b) Nach der Angabe zu § 19 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 19a  Distanzelektroimpulsgeräte“

2.  In § 2 Absatz 4 werden vor dem Wort „Hiebwaffen“ das Wort 
„und“ durch ein Komma ersetzt und nach dem Klammerzusatz 
„(Schlagstöcke)“ die Wörter „und Distanzelektroimpulsgeräte“ 
eingefügt.

3. In der Überschrift des Dritten Abschnitts werden nach dem Wort 
„Hiebwaffen“ ein Komma und nachfolgend das Wort „Distanz-
elektroimpulsgeräten“ eingefügt.

4.  In § 19 werden nach dem Wort „Hiebwaffen“ ein Komma und 
nachfolgend das Wort „Distanzelektroimpulsgeräten“ eingefügt.

5. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:

„§ 19a 
Distanzelektroimpulsgeräte

(1) Distanzelektroimpulsgeräte dürfen nur gebraucht werden,
1. wenn dadurch ein zulässiger Gebrauch

a) von Schusswaffen oder
b)  von Hiebwaffen, bei dem eine erhebliche Gesundheits-

beeinträchtigung zu besorgen ist,
vermieden werden kann oder

2. wenn dies zur Verhinderung einer unmittelbar bevorstehen-
den Selbsttötung oder erheblichen Selbstbeschädigung der 
betroffenen Person erforderlich ist.

(2) Distanzelektroimpulsgeräte dürfen nicht gebraucht wer-
den

gelten die Bestimmungen des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. 6Bei Gefahr im Verzug kann die 
Zustimmung durch die Polizeipräsidentin oder den Polizeipräsi-
denten oder die Vertretung im Amt erteilt werden. 7Die richter-
liche Bestätigung der Zustimmung ist in diesem Fall unverzüg-
lich einzuholen. 8Bild- und Tonaufzeichnungen, deren Nutzung 
unzulässig ist, sind unverzüglich zu löschen. 9Absatz 7 Satz 5 
und 6 gilt entsprechend.

(9) 1Die Absätze 1 bis 4 und die Absätze 6 bis 8 gelten für Ein-
satzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bei Erfüllung 
ihrer Aufgaben entsprechend. 2Die Absätze 1 bis 8 gelten für 
Dienstkräfte der bezirklichen Ordnungsämter bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Außendienst entsprechend, Absatz 3 mit der 
Maßgabe, dass eine Datenverarbeitung nicht in Wohnräumen 
erfolgen darf.

(10) 1Die Anwendung und Auswirkungen dieser Vorschrift 
werden durch unabhängige wissenschaftliche Sachverständige, 
die vom Senat im Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi-
gen Ausschuss des Abgeordnetenhauses bestimmt werden, eva-
luiert; für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwe-
cken der Evaluation gilt § 35 des Berliner Datenschutzgesetzes 
entsprechend. 2Der Evaluationsbericht wird dem Abgeordneten-
haus vorgelegt.“

4. In § 25a Absatz 15 Satz 3 werden die Wörter „spätestens zwölf 
Monate vor dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt“ gestrichen.

5. In § 25b Absatz 8 Satz 3 werden die Wörter „spätestens zwölf 
Monate vor dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt“ gestrichen.

6. § 30 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die Annahme, dass eine Person eine Ordnungswid-
rigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit 
oder eine Straftat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen 
wird, kann sich insbesondere darauf stützen, dass
1. die Person die Begehung der Tat angekündigt oder dazu 

aufgefordert hat,
2. bei der Person Waffen, Werkzeuge oder sonstige Gegen-

stände aufgefunden werden, die ersichtlich zur Tatbege-
hung bestimmt sind oder

3. die Person bereits in der Vergangenheit mehrfach aus 
vergleichbarem Anlass bei der Begehung von Ord-
nungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung für die 
Allgemeinheit oder Straftaten als verantwortliche Per-
son betroffen worden ist und nach den Umständen eine 
Wiederholung dieser Verhaltensweise mit überwiegen-
der Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4.
7. § 33 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 3 werden nach dem Wort „Freiheits-
entziehung“ die Wörter „nach Absatz 2 oder“ eingefügt.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) 1Über das Ende des Tages nach dem Ergreifen hinaus 

kann die Fortdauer der Freiheitsentziehung auf Grund von 
§ 30 Absatz 1 Nummer 2 durch richterliche Entscheidung 
nur angeordnet werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass die oder der Betroffene terroristische Straftaten im 
Sinne von § 25a Absatz 2, Straftaten gegen Leib oder Leben 
oder in § 100a Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe f und i der 
Strafprozessordnung bezeichnete Straftaten begehen oder 
sich hieran beteiligen wird. 2In der Entscheidung ist die 
höchstzulässige Dauer der Freiheitsentziehung zu bestim-
men. 3Sie darf im Fall einer bevorstehenden terroristischen 
Straftat gemäß Satz 1 nicht mehr als sieben Tage und in den 
anderen in Satz 1 genannten Fällen nicht mehr als fünf Tage 
betragen.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
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„b)   § 24c, Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen 
zur Eigensicherung und zum Schutz von Dritten,“

b) Die bisherigen Buchstaben b und c werden die Buchstaben c 
und d.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Nummer 1 wird nach Buchstabe e folgender 

Buchstabe f eingefügt:
„f)   § 24c, Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen 

zur Eigensicherung und zum Schutz von Dritten,“
b) Die bisherigen Buchstaben f bis l werden die Buchstaben g 

bis m.
3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nummer 1 wird nach Buchstabe e folgender 
Buchstabe f eingefügt:
„f)   § 24c, Bild- und Tonaufnahmen und -aufzeichnungen 

zur Eigensicherung und zum Schutz von Dritten,“
b) Die bisherigen Buchstaben f bis l werden die Buchstaben g 

bis m.

Artikel 6 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte der körperlichen 
Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der 
Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) 
und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset-
zes) eingeschränkt.

Artikel 7 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2023

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r

1. gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 
14 Jahre alt sind, erkennbar Schwangere und Personen mit 
bekannten oder dem äußeren Anschein nach vorhandenen 
Vorerkrankungen des Herzkreislaufsystems, sofern der Ge-
brauch des Distanzelektroimpulsgerätes nicht zur Abwehr 
einer von der betroffenen Person ausgehenden gegenwärti-
gen Lebensgefahr erforderlich ist, oder

2. in sonstigen Fällen, in denen ihr Gebrauch Leib oder Leben 
von Personen unverhältnismäßig gefährden würde.

(3) Der Gebrauch von Distanzelektroimpulsgeräten ist anzu-
drohen. Von der Androhung kann abgesehen werden, wenn die 
Umstände es nicht zulassen, insbesondere wenn dies zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforder-
lich ist.“

Artikel 3 
Änderung des Justizgesetzes Berlin

In § 27 Absatz 1 Nummer 7 des Justizgesetzes Berlin vom  
22. Januar 2021 (GVBl. S. 75), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 11. Juli 2023 (GVBl. S. 261) geändert worden ist, wird 
die Angabe „§ 30 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 3 des All-
gemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes“ durch die Angabe 
„§ 30 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 4 des Allgemeinen Si-
cherheits- und Ordnungsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes zur Änderung 

des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes 
und anderer Gesetze

Artikel 5 und Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Änderung des 
Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes und anderer Geset-
ze vom 22. März 2021 (GVBl. S. 318), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Januar 2023 (GVBl. S. 6) geändert worden ist, 
werden aufgehoben.

Artikel 5 
Änderung der Ordnungsdiensteverordnung

Die Ordnungsdiensteverordnung vom 1. September 2004 (GVBl. 
S. 364), die zuletzt durch Verordnung vom 17. Dezember 2021 
(GVBl. 2022 S. 14) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nummer 1 wird nach Buchstabe a folgender 
Buchstabe b eingefügt:
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2. § 3 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Für die Anerkennung eines Härtefalls darf das Gesamteinkom-
men des Haushalts 220 Prozent der Einkommensgrenzen nach 
§ 9 Absatz 2 des Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. Sep-
tember 2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 12 Ab-
satz 15 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung nicht 
überschreiten.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2023

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Kai  W e g n e r

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes zur sozialen Ausrichtung 

und Stärkung der landeseigenen Wohnungsunternehmen 
für eine langfristig gesicherte Wohnraumversorgung

Das Gesetz zur sozialen Ausrichtung und Stärkung der landes-
eigenen Wohnungsunternehmen für eine langfristig gesicherte 
Wohnraumversorgung vom 24. November 2015 (GVBl. S. 422), das 
zuletzt durch Gesetz vom 9. Februar 2023 (GVBl. S. 41) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird vor der Angabe „55 Prozent“ das Wort „Min-
destens“ eingefügt.

b) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst:
„Davon sollen mindestens 20 Prozent an Wohnberechtigte 
besonderer Bedarfsgruppen mit zum Zeitpunkt der Woh-
nungsvergabe gültigem Wohnberechtigungsschein erfolgen, 
wie zum Beispiel Obdachlose, Flüchtlinge, Personen im 
betreuten Wohnen, von häuslicher Gewalt betroffene und 
bedrohte Frauen, Alleinerziehende oder vergleichbare Be-
darfsgruppen. Bei der Vergabe der übrigen Wohnungen an 
wohnberechtigte Haushalte sollen eine sozial ausgewogene 
Verteilung sowie wohnungspolitische Notwendigkeiten be-
rücksichtigt werden.“

Zweites Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur sozialen Ausrichtung 

und Stärkung der landeseigenen Wohnungsunternehmen 
für eine langfristig gesicherte Wohnraumversorgung

Vom 20. Dezember 2023
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